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Abkurzungsverzeichnis

Abs.

Art.

AGF

BE

BfN
BNatSchG

CEF-MaRnahme

FCS-MalRhahme

FFH-Anhang
FFH-LRT
FFH-RL

FORSOR
LAK

LRT

LSG
LUBW
NSG
OGBW
RLD

RL BW
sAP

VS-RL

ZAK

Absatz

Artikel

Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz Baden-Wirttemberg
Baustelleneinrichtung

Bundesamt fir Naturschutz

Bundesnaturschutzgesetz

b besonders geschiitzte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG
S streng geschitzte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG

MaRBnahmen zur dauerhaften Sicherung der ©kologischen Funktion (continuous
ecological functionality-measures); auch: vorgezogene Ausgleichsmanahmen

MaRnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes ( favorable
conservation  status)

Anhang der FFH-Richtlinie
Lebensraumtyp des Anhangs | der FFH-Richtlinie

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.Mai 1992 zur Erhaltung der n
naturlichen Lebensrdume, sowie der wildlebenden Pflanzen und Tierarten

Fachschaft fiir Ornithologie Stdlicher Oberrhein
Landesweite Artenkartierung

Lebensraumtyp

Landschaftsschutzgebiet

Landesanstalt fur Umweltschutz Baden-Warttemberg
Naturschutzgebiet

Ornithologische Gesellschaft Baden-Wurttemberg
Rote Liste Deutschland

Rote Liste Baden-Wirttemberg

spezielle Artenschutzrechtliche Prifung

Vogelschutzrichtlinie
Anhang 1 Arten, fur die Schutzgebiete ausgewiesen werden missen

Artikel 4 Absatz 2 Zusatzliche Zugvogelarten, fur die Schutzgebiete
ausgewiesen werden missen

Zielartenkonzept
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Glossar der Abschichtungskriterien
Verbreitung (V): Wirkraum des Vorhabens liegt:

x = innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Baden - Wirttemberg
oder keine Angaben zur Verbreitung der Art in Baden — Wirttemberg vorhanden
(k.A.)

0 = aulerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Baden - Wirttemberg

Lebensraum (L): Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens (Lebensraum-
Grobfilter nach z.B. Moore, Walder, Magerrasen):

x = vorkommend; spezifische Habitatanspriiche der Art erflllt oder keine Angaben mdglich (k.A.)
0 = nicht vorkommend; spezifische Habitatanspriiche der Art mit Sicherheit nicht erfullt

Wirkungsempfindlichkeit (E) gegenliber Bauvorhaben:

x = gegeben oder nicht auszuschlieRen, sodass Verbotstatbestdande / Schadigungen ausgeldst
werden kdnnten

0 = nicht gegeben oder so gering, dass keine Verbotstatbestande / Schadigungen zu erwarten

Nachweis (N): Art im Wirkraum durch Bestandserfassung nachgewiesen
X = ja
0 = nein

Glossar der Roten Liste — Einstufungen
RLD: Rote Liste Deutschland

0 Ausgestorben oder verschollen

1 Vom Aussterben bedroht

2 Stark gefahrdet

3 Gefahrdet

G Gefahrdung anzunehmen, aber Status unbekannt

R Extrem seltene Arten oder Arten mit geografischen Restriktionen
D Daten defizitar

\' Arten der Vorwarnliste

nb  Nicht bewertet

* Ungefahrdet

RL BW: Rote Liste Baden-Wiirttemberg
BNatSchG: s streng geschitzte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG

b besonders geschiitzte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG

FFH RL: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natirlichen Lebensraume, sowie der wildlebenden
Pflanzen und Tierarten.
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1 Anlass und Vorgehensweise

Planvorhaben

Wirkfaktoren

§ 44 BNatSchG

Die Stadt Bad Sackingen plant, im Stidosten des Stadtteils Wallbach ein neues Feuer-
wehrgeratehaus zu errichten. Das bestehende Geratehaus der Freiwilligen Feuerwehr ist
in die Jahre gekommen und entspricht schon seit langerem nicht mehr den Norm-
vorgaben. Auch die Lage der Feuerwehr im Ortskern direkt am Rhein ist nicht optimal fir
die ausruckenden Einsatzkrafte. Daher soll an einem neuen Standort ein modernes
Geratehaus errichtet werden.

Die zuvor erstellte Machbarkeitsstudie zur Standortwahl ergab, dass sich das Plangebiet
am sidostlichen Ortsrand am besten fir den neuen Feuerwehrstandort eignet und hier
zudem auch der Bauhof untergebracht werden kann. So kénnen Synergieeffekte wie z.B.
Lagerflachen am gemeinsamen Standort genutzt werden.

Damit der auf Ebene des Bebauungsplans ein moglichst groBer Gestaltungsspielraum
geschaffen werden kann, wird das Baugebiet als Gewerbegebiet festgesetzt. So konnen
sich im Falle einer Anderung des Nutzungskonzepts auch Gewerbebetriebe ansiedeln.

Die Eingriffe durch die aktuelle und zukiinftige Bebauung bedeuten Eingriffe in
verschiedene Habitate. Ob sich dadurch Auswirkungen auf geschitzte Tier- und
Pflanzenarten ergeben, wird im hier vorliegenden Artenschutzbericht gepruft.

Eine detaillierte Beschreibung der bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren des
Bauvorhabens erfolgt in diesem Artenschutzgutachten nicht. Diese ist dem
Umweltbericht von galaplan decker vom 22.09.2025 zu entnehmen.

Grundlage fur die artenschutzrechtliche Prifung ist § 44 BNatSchG. Die relevanten
Absatze sind im Folgenden wiedergeben.

Zugriffsverbote:
»(1) Es ist verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschlitzten Arten nachzustellen, sie zu
fangen, zu verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur
zu entnehmen, zu beschéadigen oder zu zerstéren.

2. wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der européischen
Vogelarten wéhrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs-
und Wanderungszeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor,
wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer
Art verschlechtert.

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestétten der wild lebenden Tiere der besonders
geschiitzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu
zerstoren.

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschlitzten Arten oder ihre
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu
beschédigen oder zu zerstbren

(5) Fiir nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeintrdchtigungen durch Eingriffe in Natur
und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer
Behérde durchgefiihrt werden, sowie fiir Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1
gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach MalRgabe der Sétze 2 bis 5.
Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgefiihrte Tierarten,
europdische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach
§ 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgefiihrt sind, liegt ein Verstol3 gegen

1. das Tétungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn
die Beeintréchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tétungs- und
Verletzungsrisiko fiir Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhéht und
diese Beeintrdchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten
Schutzmallnahmen nicht vermieden werden kann,
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2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der
Entnahme, Beschéadigung oder Zerstérung ihrer Entwicklungsformen nach
Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im
Rahmen einer erforderlichen Malnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tétung
oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschédigung
oder Zerstérung und die Erhaltung der &kologischen Funktion der
Fortpflanzungs- oder Ruhestétten im rdumlichen Zusammenhang gerichtet ist,
beeintrachtigt werden und diese Beeintrdchtigungen unvermeidbar sind,

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die kologische Funktion
der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestétten
im rdumlichen Zusammenhang weiterhin erfiillt wird.

Soweit erforderlich, kénnen auch vorgezogene AusgleichsmalBnahmen festgelegt
werden. Flir Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der
Richtlinie 92/43/EWG aufgefiihrten Arten gelten die Sétze 2 und 3 entsprechend.

Sind andere besonders geschiitzte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur
Durchfiihrung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstol3 gegen die Zugriffs-, Besitz-
und Vermarktungsverbote vor.

Somit ergibt sich aus der oben genannten Gesetzeslage sowie weiterer Publikationen
(Kratsch et al. 2018, Runge et al. 2010) eine artenschutzrechtliche Prifrelevanz
gegenuber der

» In Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgefuhrten Tierarten
» europaischen Vogelarten

» Arten, die in der Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG als
sogenannte ,Verantwortungsarten® aufgefiihrt sind. Sie missten in gleicher
Weise wie die o0.g. Arten behandelt werden. Eine entsprechende
Rechtsverordnung liegt bisher nicht vor. Um jedoch der gutachterlichen der
gutachterlichen Sorgfalt gerecht zu werden, werden zusatzlich zu den europaweit
streng geschitzten Arten auch die national streng geschitzten Arten in den
jeweiligen Artenkapiteln tabellarisch dargestellt und erganzend dazu verbal-
argumentativ abgeschichtet. Falls sich dabei eine Art als ,Verantwortungsart®
erweisen sollte, wird diese ebenfalls einer speziellen artenschutzrechtlichen
Betrachtung unterzogen.
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Ablaufschema Aus der einschlagigen Gesetzgebung ergibt sich die folgende Priifkaskade:

Artenschutzrechtliche Priifung bei Vorhaben
nach § 44 Abs. 1 und 5 BNatSchG

FFH-Anhang IV-Art, andere Art: betroffen
Vogelart betroffen' Velwuutt:;szn: E‘ 4; g:; ;)rlchl erfullt
I 1 Insbesondere: .
, R "5 st whdbionen, inducniiche, o)
erhebliche Stérung nur Entnahme/Beschadigung/ + Andere streng geschiitzte Arten
2u bestimmten Zeiten Zerstorung von Fortpflanzungs- b : (2.8. Aspisviper, Grine Strandschrecke, etc.)
(?r:‘earx:';ﬁx:g;e)s (;ﬂm) ] Mafistab; Individuum Malistab: Individuum > vierigebende rien (Ncte Liste)
(5 44 Abs. 1 Nr. 2) bzw. Pflanzenstandorten (Nr. 4) Eingriffsregelung
Mafstab: lokale Population Mafistab: ObjektRevier (§ 15 BNatSchG)
ja nein 1 ja nein
Gkologische Funktion
(§ 44 Abs. 5 Satz 2) nein Erhebliche Beeintréchtigungen
wird weiterhin erfaillt, vermeidbar ?
Wl& mit (§15Abs. 1)
(§44Abs. 5 Satz 2 Nr. 3) )
MaBstab: Individuum a
nein | Erhebliche Beeintrichtigungen
pensi ?
(§ 15Abs. 2)
ja

AAbwﬂgung:_ ja
Projekt gig?
(§ 15 BNatSchG)
B
Verbotstatbestand nicht erfiillt nein
Vorhabenszulassung ggf. mit
Inhalts-/nebenbestimmungen,
Vorhaben zulassig ggf. mit
Zur Ausnahmepriifung Ggf. weiter auf der rechten Seite? Nebenbestimmungen/Monitoring

1 Atten, fur die eine naticnale Verantwortung besteht, konnen den 2 pie Aspekte, die nicht von den Verbotstatbestinden des § 44 Abs. 1 3 Sonderfall FFH-Anhang II-Arten: Soweit Erhaltungsziel eines FFH-Gebiets
europarechtich geschitzten Arten gleich gestelt werden (§54 (1) 2 erfasst sind (2B. Nahrungshabitate) sind ggf. im Rahmen der betroffen ist, VP nach § 34 BNatSchG
BNatSchG). Eingriffsregelung (s. rechte Spalte) zu prafen Im Ubrigen, soweit auch FFH-Anhang IV-Art betroffen, nach linker Spalte,

ansonsten wie ,andere A’ (zB. Bachneunauge, Hirschkafer, Helmazur-
Jjungter). Dabei ist § 19 BNatSchG zu berucksichtigen: bei Anhang II-Arten sind
mogliche nachtellige Auswirkungen artbezogen zu ermittein!

®© Kratsch, D., Matthdus, G., Frosch, M. (Januar 2018)

Abbildung 1: Ablaufschema einer artenschutzrechtlichen Priifung (Kratsch et al. 2018)
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Umweltschadens- Aus Griinden der Enthaftung bzw. um einem Umweltschaden vorzubeugen, wird zudem

gesetz

eine Prifung der nach Anhang Il der Richtlinie 92/43/[EWG geschitzten Arten
durchgefiihrt.

Diese Vorgehensweise ergibt sich aus BNatSchG § 19 (,Schaden an bestimmten Arten
und natirlichen Lebensraumen®), welcher im Folgenden zitiert wird:

(1) Eine Schédigung von Arten und natiirlichen Lebensrdumen im Sinne des
Umweltschadensgesetzes ist jeder Schaden, der erhebliche nachteilige Auswirkungen
auf die Erreichung oder Beibehaltung des glinstigen Erhaltungszustands dieser
Lebensrdume oder Arten hat. Abweichend von Satz 1 liegt keine Schéadigung vor bei
zuvor ermittelten nachteiligen Auswirkungen von Tétigkeiten einer verantwortlichen
Person, die von der zustdndigen Behérde nach den §§ 34, 35, 45 Absatz 7 oder § 67
Absatz 2 oder, wenn eine solche Priifung nicht erforderlich ist, nach § 15 oder auf Grund
der Aufstellung eines Bebauungsplans nach § 30 oder § 33 des Baugesetzbuches
genehmigt wurden oder zuléssig sind.

(2) Arten im Sinne des Absatzes 1 sind die Arten, die in
1. Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang | der Richtlinie 2009/147/EG oder
2. den Anhéngen Il und IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgefiihrt sind.
(3) Natiirliche Lebensrdume im Sinne des Absatzes 1 sind die

1. Lebensrdume der Arten, die in Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang | der Richtlinie
2009/147/EG oder in Anhang Il der Richtlinie 92/43/EWG aufgefiihrt sind,

2. natiirlichen Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse sowie

3. Fortpflanzungs- und Ruhestétten der in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG
aufgefiihrten Arten.

(4) Hat eine verantwortliche Person nach dem Umweltschadensgesetz eine
Schédigung geschiitzter Arten oder natlirlicher Lebensrdume verursacht, so trifft sie die
erforderlichen SanierungsmalBnahmen geméal3 Anhang Il Nummer 1 der Richtlinie
2004/35/EG.

(5) Ob Auswirkungen nach Absatz 1 erheblich sind, ist mit Bezug auf den
Ausgangszustand unter Berticksichtigung der Kriterien des Anhangs | der Richtlinie
2004/35/EG zu ermitteln. Eine erhebliche Schédigung liegt dabei in der Regel nicht
vorbei:

1. nachteiligen Abweichungen, die geringer sind als die natirlichen
Fluktuationen, die fiir den betreffenden Lebensraum oder die betreffende Art
als normal gelten,

2. nachteiligen Abweichungen, die auf nattirliche Ursachen zuriickzufiihren sind
oder aber auf eine &uBere Einwirkung im Zusammenhang mit der
Bewirtschaftung der betreffenden Gebiete, die den Aufzeichnungen (iber den
Lebensraum oder den Dokumenten liber die Erhaltungsziele zufolge als normal
anzusehen st oder der friiheren Bewirtschaftungsweise der jeweiligen
Eigentiimer oder Betreiber entspricht,

3. einer Schédigung von Arten oder Lebensrdumen, die sich nachweislich ohne
duBBere Einwirkung in kurzer Zeit so weit regenerieren werden, dass entweder
der Ausgangszustand erreicht wird oder aber allein auf Grund der Dynamik der
betreffenden Art oder des Lebensraums ein Zustand erreicht wird, der im
Vergleich zum Ausgangszustand als gleichwertig oder besser zu bewerten ist.


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:31992L0043&locale=de
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Besonders
geschiitzte Arten

Besonders (national) geschiitzte Arten werden nach der Eingriffsregelung § 15
BNatSchG, welche im Folgenden zitiert wird, abgearbeitet:

(1) Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeintrdchtigungen von
Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeintrdchtigungen sind vermeidbar, wenn
zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne
oder mit geringeren Beeintrdchtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen,
gegeben sind. Soweit Beeintrdchtigungen nicht vermieden werden kénnen, ist dies zu
begriinden.

(2) Der Verursacher ist verpflichtef, unvermeidbare Beeintrdchtigungen durch
MaBnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen
(Ausgleichsmalinahmen) oder zu ersetzen (ErsatzmalBnahmen). Ausgeglichen ist eine
Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts
in  gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild
landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine
Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintréchtigten Funktionen des Naturhaushalts
in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das
Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist. Festlegungen von Entwicklungs-
und WiederherstellungsmalBnahmen fiir Gebiete im Sinne des § 20 Absatz 2 Nummer
1 bis 4 und in Bewirtschaftungspldnen nach § 32 Absatz 5, von MalBnahmen nach § 34
Absatz 5 und § 44 Absatz 5 Satz 3 dieses Gesetzes sowie von MaRBnahmen in
Malinahmenprogrammen im Sinne des § 82 des Wasserhaushaltsgesetzes stehen der
Anerkennung solcher MaBBnahmen als Ausgleichs- und Ersatzmallnahmen nicht
entgegen. Bei der Festsetzung von Art und Umfang der Ausgleichs- und
ErsatzmalBnahmen sind die Programme und Pldne nach den §§ 10 und 11 zu
beriicksichtigen.

(3) Bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich genutzten Fléchen fiir
Ausgleichs- und ErsatzmalBnahmen ist auf agrarstrukturelle Belange Riicksicht zu
nehmen, insbesondere sind flir die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete
Béden nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen. Es ist vorrangig zu priifen,
ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch MaBnahmen zur Entsiegelung, durch
MaRnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensrdumen oder durch Bewirtschaftungs-
oder PflegemalBnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder des
Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann, um moéglichst zu vermeiden, dass
Flachen aus der Nutzung genommen werden.

(4) Ausgleichs- und ErsatzmalBnahmen sind in dem jeweils erforderlichen Zeitraum zu
unterhalten und rechtlich zu sichern. Der Unterhaltungszeitraum ist durch die
zusténdige Behérde im Zulassungsbescheid festzusetzen. Verantwortlich fiir
Ausfiihrung, Unterhaltung und Sicherung der Ausgleichs- und ErsatzmalBnahmen ist
der Verursacher oder dessen Rechtsnachfolger.

(5) Ein Eingriff darf nicht zugelassen oder durchgefiihrt werden, wenn die
Beeintrdchtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist auszugleichen
oder zu ersetzen sind und die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege
bei der Abwégung aller Anforderungen an Natur und Landschaft anderen Belangen im
Range vorgehen.

(6) Wird ein Eingriff nach Absatz 5 zugelassen oder durchgefiihrt, obwohl die
Beeintrdchtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist auszugleichen
oder zu ersetzen sind, hat der Verursacher Ersatz in Geld zu leisten. Die Ersatzzahlung
bemisst sich nach den durchschnittlichen Kosten der nicht durchfiihrbaren Ausgleichs-
und ErsatzmalBnahmen einschliel3lich der erforderlichen durchschnittlichen Kosten fiir
deren Planung und Unterhaltung sowie die Flédchenbereitstellung unter Einbeziehung
der Personal- und sonstigen Verwaltungskosten. Sind diese nicht feststellbar, bemisst
sich die Ersatzzahlung nach Dauer und Schwere des Eingriffs unter Beriicksichtigung
der dem Verursacher daraus erwachsenden Vorteile. Die Ersatzzahlung ist von der
zusténdigen Behdrde im Zulassungsbescheid oder, wenn der Eingriff von einer Behérde
durchgefihrt wird, vor der Durchfiihrung des Eingriffs festzusetzen. Die Zahlung ist vor
der Durchfiihrung des Eingriffs zu leisten. Es kann ein anderer Zeitpunkt fiir die Zahlung
festgelegt werden; in diesem Fall soll eine Sicherheitsleistung verlangt werden. Die
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Priifrelevante
Arten

Ersatzzahlung ist zweckgebunden fiir MaBnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege méglichst in dem betroffenen Naturraum zu verwenden, fiir die nicht
bereits nach anderen Vorschriften eine rechtliche Verpflichtung besteht.

(7) Das Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit wird
ermdéchtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fiir Erndhrung und
Landwirtschaft, dem Bundesministerium flir Verkehr und digitale Infrastruktur und dem
Bundesministerium fliir Wirtschaft und Energie durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates das Néhere zur Kompensation von Eingriffen zu regein,
insbesondere

1.zu Inhalt, Art und Umfang von Ausgleichs- und ErsatzmalBnahmen
einschliel8lich MalBnahmen zur Entsiegelung, zur Wiedervernetzung von
Lebensrdumen und zur Bewirtschaftung und Pflege sowie zur Festlegung
diesbeziiglicher Standards, insbesondere flir vergleichbare Eingriffsarten,

2.die Hbhe der Ersatzzahlung und das Verfahren zu ihrer Erhebung.

Solange und soweit das Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit von seiner Erméchtigung keinen Gebrauch macht, richtet sich das
Néhere zur Kompensation von Eingriffen nach Landesrecht, soweit dieses den
vorstehenden Absétzen nicht widerspricht.

Aus der Gesamtheit der Gesetzgebung ergibt sich somit ein Prifbedarf fir
Bauvorhaben im Sinne des § 44 BNatSchG fir

» Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgefihrte Tierarten
» europaischen Vogelarten

» Arten die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeflhrt
sind

» Aus Grinden der Enthaftung (§ 19 BNatSchG) werden Anhang Il Arten der
Richtlinie 92/43/EWG ebenfalls auf Artniveau abgeprift.

National streng geschiitzte Arten bzw. besonders geschitzte Arten werden keiner
Betrachtung bzw. Gelandeerhebung auf Artniveau unterzogen, sondern als
Beibeobachtungen wahrend der fir oben genannte Arten durchzufihrenden
Gelandeerhebungen erfasst und entsprechend der Eingriffsregelung abgearbeitet.

Entsprechende Aussagen sind im Artenschutzbericht darzustellen und in den
Umweltbericht zu integrieren. Falls erganzend dazu Vermeidungsmallinahmen zur
Vermeidung des Tétungsverbots besonders geschitzter Arten nétig werden, wird dies
im  Artenschutzbericht gesondert erwahnt. Eine vertiefende Prifung der
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande findet fur diese Arten jedoch nicht statt.

Zur Wahrung der gutachterlichen Sorgfalt werden ggf. auch besonders geschutzte
Arten einer vertiefenden Prifung unterzogen, wenn sie einen Gefahrdungsgrad der
Roten Liste im Bereich von 0, 1 oder 2 haben oder gemal gutachterlicher Einschatzung
auf Grund lokaler oder regionaler Verbreitungsdaten als Verantwortungsart zu
betrachten sind.



galaplan decker Artenschutzrechtliche Priifung

Am Schlipf 6 Bebauungsplan ,Stockacker”
79674 Todtnauberg Gemeinde Bad Sackingen, Gemarkung Wallbach
2 Untersuchungsgebiet
Lage im Raum Das Plangebiet liegt am 6tslichen Rand der Ortschaft Wallbach und umfasst einen Acker,
und einen Gehdlzbestand und eine Ruderalflache, bei der Ende 2023 der Oberboden

Beschreibung abgezogen wurde. Das Gebiet grenzt im Norden und Westen direkt an ein

Untersuchungs- Gewerbegebiet an. Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine Gebaude. Im Siiden

gebiet grenzen weitlaufige Ackerflichen an das Plangebiet an. Im Osten befindet sich eine
Strafle und ein Bahndamm mit Gehdlzbestand. Die Begleitgehdlze sind grofteils als
geschutzte Biotope kartiert. Nordlich an das Plangebiet angrenzend befindet sich ein
wieterer Geholzbestand, der nicht von der Biotopkartierung erfasst ist. Naturraumlich
gehdrt das Gebiet zur GroRlandschaft Hochrheingebiet und zum Naturraum Hochrheintal.
Es befindet sich auf einer Hohe von ca. 290 m . NHN. Es liegt auf der Gemarkung
Wallbach und besitzt eine GréRe von ca. 2,01 ha.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Grundstiicke Flst. Nr. 535, 537,
538, 539, 540, sowie einen Teil des Flursticks 534.

Der 6stlich an das Plangebiet angrenzende Geholzbestand ist als geschiitztes Biotop
,Geholzstreifen am Radweg Sackingen-Wallbach® Nr. 184133370023 kategorisiert.
Weitere Schutzgebiete oder Biotopverbunde sind im Plangebiet und der direkten
Umgebung nicht vorhanden.

Aufgrund der Gehdlzbereiche in der Umgebung des Plangebiets, in denen potenziell
stérungsempfindliche Arten vorkommen kénnen, wurde das Untersuchungsgebiet groRer
gefasst als das eigentliche Plangebiet.

Abbildung 2 Plangebiet (gelb), Untersuchungsgebiet (rot) und geschiitzte Biotope in der
Umgebung

,Eine detaillierte Beschreibung zu den Schutzgebieten erfolgt in diesem
Artenschutzgutachten nicht. Diese ist dem Umweltbericht von galaplan decker vom
22.09.2025 zu entnehmen.*”
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3 Methodik

Bezlglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden
Verbreitungs-Daten der OGBW (ADEBAR), der offentlich zuganglichen Internetseiten
(siehe Literaturliste) und weitere Quellen (z.B. vorhandene Gutachten zu Projekten in
raumlicher Nahe, fertige Managementplane etc.) genutzt.

Ausgewertet werden konnten auch die Daten zu den FFH-Gebieten
zum Hochrhein® und ,8312311 Dinkelberg und Réttler Wald®.

Im Jahr 2024 fanden im Untersuchungsbereich Begehungen zur Erhebung der
Habitatstrukturen und der Arterfassung statt. Auf dieser Grundlage werden die relevanten
Arten sowie die Methodik bezliglich notwendiger Gelandeerhebungen im Folgenden fir
die einzelnen Gruppen dargestellt. Die entsprechenden Aussagen zur Methodik werden

,8413341 Murg

in den einzelnen Artkapiteln gegeben.

Die bisherigen Begehungstermine kénnen der Tabelle 1 enthommen werden.

Tabelle 1: Begehungstermine

Datum Zeit Anlass Wetter
22.03.2024 7:00-8:00 1.Erfassung Vogel Bedeckt, windstill, 7°C
24.03.2024 10:00-11:00 Ausbringen Reptilienbleche und HM Tubes | Klar, windstill, 17°C
12.04.2024 7:10 - 8:10 2 .Erfassung Vogel Klar, windstill, 7°C
1.Erfasssung Haselmause
25.04.2024 20:00-21:30 1.Erfassung Fledermause aktiv Klar, windstill, 8°C
08.05.2024 8:30-10:15 3.Erfassung Vogel Bewdlkt, windstill, 10°C
2 Erfassung Haselmause
18.05.2024 13:00-14:00 1.Erfassung Reptilien Klar, windstill, 21°C
19.05.2024 Ganze Nacht 2.Erfassung Fledermause passiv Klar, windstill, 21°C
28.05.2024 6:15-7:15 4 Erfassung Vogel Bewodlkt, leichter Wind,
3.Erfassung Haselmause °
11°C
05.06.2024 12:00-12:45 2.Erfassung Reptilien Leicht bewolkt, windstill,
4. Erfassung Haselmause 29°C
07.06.2024 21:00-22:30 3.Erfassung Fledermause aktiv Klar, leichte Brise, 16°C
13.06.2024 7:15-8:00 5.Erfassung Vogel Leicht bewdlkt, windstill,
5.Erfassung Haselmause o
15°C
27.06.2024 8:00-9:00 6.Erfassung Vogel Leicht bewodlkt, windstill
1.Erfassung Totholzké&fer 20°C
19.07.2024 . . 3.Erfassung Reptilien Leicht bewdlkt, windstill,
10:00-11:00 N
6.Erfassung Haselmause 24°C
Ganze Nacht 4 Erfassung Fledermause passiv
16.08.2024 8:30- 9:30 4.Erfassung Reptilien Klar, windstill, 22°C
7.Erfasssung Haselmause
25.09.2024 18:30-21:00 5.Erfassung Fledermause aktiv Bedeckt, windstill, 16°C
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4 Mollusken

Methodik Bezlglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden
Verbreitungs-Daten der 6ffentlich zuganglichen Internetseiten (siehe Literaturliste) und
weitere Quellen (z.B. vorhandene Gutachten zu Projekten in raumlicher Nahe,
Fachplanungen, Naturschutzgroprojekten, fertige Managementplane etc.) genutzt.
Ausgewertet werden konnten auch die Daten den FFH-Gebieten ,8413341 Murg zum
Hochrhein® und ,8312311 Dinkelberg und Réttler Wald®.

Bestand Alle in Tabelle 2 aufgefuihrten Arten sind auf aquatische Lebensrdume angewiesen. Da

Lebensraum und im Untersuchungsgebiet keine aquatischen Lebensrdume vorhanden sind, kann ein

Individuen Vorkommen der Arten ausgeschlossen werden. Eine Vertiefende Betrachtung der

Tabelle 2: Liste planun

Artgruppe Mollusken ist nicht notwendig.

gsrelevanter Arten der Gruppe der Mollusken

vV L [E IN [Art

Art RLBW  [RLD FFH RL [BNatSchG

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis vorkommen,

aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kdnnen.

0 Unio crassus Bachmuschel 1 1 I, v S
0 Vertigo angustior Schmale Windelschnecke 3 3 Il
0 Vertigo moulinsiana Bauchige Windelschnecke 2 2 Il

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis keine
aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.

0 Anisus vorticulus Zierliche Tellerschnecke 2 1 I, Iv s

0 Pseudanodonta complanata |Abgeplattete Teichmuschel 1 1 S

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis

verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kénnen.

‘ol | ‘Verﬁgogeyeri ‘Vierzéhnige Windelschnecke ‘ 1 ‘ 1 ‘ I ‘

5

Methodik

Bestand
Lebensraum und
Individuen

Krebse und Spinnentiere

Bezlglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden
Verbreitungs-Daten der 6ffentlich zuganglichen Internetseiten (siehe Literaturliste) und
weitere Quellen (z.B. vorhandene Gutachten zu Projekten in rdumlicher Nahe,
Fachplanungen, Naturschutzgro3projekten, fertige Managementplane etc.) genutzt.

Ausgewertet werden konnten auch die Daten den FFH-Gebieten ,8413341 Murg zum
Hochrhein® und ,8312311 Dinkelberg und Réttler Wald*.

Verbreitungsbedingt  kénnen  lediglich  Dohlenkrebs und  Steinkrebs im
Untersuchungsgebiet vorkommen. Beide Arten sind allerdings auf aquatische
Lebensraume angewiesen. Da im Untersuchungsgebiet keine aquatischen Lebensraume
vorkommen, kénnen die Arten ausgeschlossen werden. Eine vertiefende Betrachtung der
Artgruppe Krebse und Spinnentiere ist daher nicht notwendig.
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Tabelle 3: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Krebse und Spinnentiere

V| L|E]N|Ar Art RLBW RLD | FFHRL | BNatSchG

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis vorkommen,
aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kénnen.

x| 0 Austropotamobius pallipes Dohlenkrebs 1 nb Il b
x| 0 Austropotamobius torrentium Steinkrebs 2 2 Il b
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis keine

aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.

0 Astacus astacus Edelkrebs 2 1 s
0 Dolomedes plantarius Gerandete Wasserspinne 2 2 s
0 Philaeus chrysops Goldaugenspringspinne 2 2 s
0 Tanymastix stagnalis Sumpf-Feenkrebs nb 1 s
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kdnnen.
0 Branchipus schaefferi Sommer-Feenkrebs nb 2 s
0 Anthrenochernes stellae Stellas Pseudoskorpion nb 2 1]
6 Kafer
Methodik Beziglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden
Verbreitungs-Daten der offentlich zuganglichen Internetseiten (siehe Literaturliste) und
weitere Quellen (z.B. vorhandene Gutachten zu Projekten in rdumlicher Nahe,
Fachplanungen, Naturschutzgro3projekten, fertige Managementplane etc.) genutzt.
Ausgewertet werden konnten auch die Daten den FFH-Gebieten ,8413341 Murg zum
Hochrhein“ und ,8312311 Dinkelberg und Roéttler Wald*®
Im Jahre 2024 fanden im Untersuchungsbereich Begehungen zur Erhebung der
Habitatstrukturen und der Arterfassung statt. Auf dieser Grundlage werden die relevanten
Arten sowie die Methodik festgelegt.
Bestand Verbreitungsbedingt kdnnen Eichen-Buntkafer, Hirschkafer, Sudlicher Wacholder-

Lebensraum und Prachtkafer und Purpurbock im Untersuchungsgebiet vorkommen.

Individuen Der Eichen-Buntkafer kommt vor allem in alteren Eichenwaldern vor. Da im

Untersuchungsgebiet keine Eichenwalder vorhanden sind, kann ein Vorkommen
ausgeschlossen werden.

Der Hirschkafer ist vor allem in alten Laubwaldern — vorzugsweise mit Eichen — sowie an
Waldrandern, Parks, Obstwiesen und Garten mit einem mdglichst hohen Anteil an alten
und absterbenden Badumen zu finden. Auf der Hirschkafermeldeplattform der LUBW sind
Vorkommen von Hirschkafern im &stlichen Bereich von Bad Sackingen und bei
Schworstadt nachgewiesen. In dem Gehdlzbestand im Untersuchungsgebiet finden sich
allerdings keine geeigneten Strukturen fur die Art, daher kann ein Vorkommen
ausgeschlossen werden.

Der Sudliche Wacholder-Prachtkafer ist auf Wacholder und andere Zypressengewéachse
spezialisiert. Da diese Wirtspflanzen im Untersuchungsgebiet nicht vorkommen, kann ein
Vorkommen der Art ausgeschlossen werden.

Der Purpurbock bendtigt als Lebensraum fir die Larven éaltere Altersstadien von
Laubholzern. Er bevorzugt warmebeglinstigte Gebiete wie z.B. Weinbaugebiete und
Steppenheiden. Da es kaum altere Laubbaume im Untersuchungsgebiet gibt und das
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Gebiet nicht

besonders warmebegunstigt

ist,

ausgeschlossen werden.

kann ein Vorkommen der

Art

Ein Vorkommen aller drei verbreitungsbedingt mdglichen Arten kann ausgeschlossen

werden. Eine vertiefende Betrachtung der Artgruppe Kafer ist daher nicht notwendig.

Tabelle 4: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Kéfer

Vi L |E]JN|Ar Art RLBW RLD | FFH RL | BNatSchG
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis vorkommen,
aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kénnen.
Hohe Vorkommenswahrscheinlichkeit
(X)| o Clerus mutillarius Eichen-Buntkafer 2 1 s
x| 0 Lucanus cervus Hirschkafer 3 2 Il b
0 IMegopis scabricornis Kérnerbock 1 1 S
(X)| o Palmar festiva Sudlicher Wacholder-Prachtkafer 1 1 s
Mittlere Vorkommenswahrscheinlichkeit
0 Protaetia aeruginosa GroRRer Goldkafer 2 1 s
0 lAesalus scarabaeoides Kurzschroter 2 1 s
0 Gnorimus varabilis Veranderlicher Edelscharrkafer 2 1 s
Geringe Vorkommenswahrscheinlichkeit
0 Cylindera germanica Deutscher Sandlaufkafer 1 2 s
0 Meloe rugosus Mattschwarzer Maiwurmkafer nb 1 s
(X)| 0 Purpuricenus kaehleri Purpurbock 1 1 s
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis keine
aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.
0 lAcmaeodera degener Gefleckter Eichen-Prachtkafer 1 1 s
0 Bolbelasmus unicornis Vierzahniger Mistkafer nb 1 I, v s
0 Eurythyrea quercus Eckschildiger Glanz-Prachtkafer 1 1 s
0 Meloe autumnalis Blauschimmernder Maiwurmkafer nb 1 s
0 Meloe cicatricosus Narbiger Maiwurmkafer nb 1 s
0 Necydalis ulmi Panzers Wespenbock 1 1 s
0 Scintillatrix mirifica Wunderbarer Ulmen-Prachtkafer 1 1 S
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kénnen.
0 Cerambyx cerdo Heldbock; GroRer Eichenbock 1 1 I, v s
0 Cucujus cinnaberinus Scharlachkafer nb 1 I, v s
0 Dicerca furcata Scharfzahniger Zahnfliigel-Prachtkafer 4 1 s
0 Dytiscus latissimus Breitrand nb 1 I, IvV s
0 Graphoderus bilineatus Schmalbindiger Breitfligel-Tauchkafer nb 3 I, v s
0 Meloe decorus Violetthalsiger Maiwurmkafer nb 1 s
0 Necydalis major GroRer Wespenbock 1 1 s
0 Osmoderma eremita Eremit 2 2 I, IvV s
0 Phytoecia uncinata Wachsblumenbéckchen nb 1 s
0 Rosalia alpina Alpenbock 2 2 I, v s
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Methodik

Bestand
Lebensraum und
Individuen

Libellen

Bezlglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden
Verbreitungs-Daten der 6ffentlich zuganglichen Internetseiten (siehe Literaturliste) und
weitere Quellen (z.B. vorhandene Gutachten zu Projekten in rdumlicher Nahe,
Fachplanungen, Naturschutzgrof3projekten, fertige Managementplane etc.) genutzt.

Ausgewertet werden konnten auch die Daten den FFH-Gebieten ,8413341 Murg zum
Hochrhein“ und ,,8312311 Dinkelberg und Réttler Wald*“.

Verbreitungsbedingt kénnen Ostlicher Blaupfeil und Helm-Azurjungfer, Asiatische
Keiljungfer und Griine Flussjungfer im Untersuchungsgebiet vorkommen.

Alle verbreitungsbedingt vorkommenden Arten sind fir ihre Reproduktion an Gewasser
gebunden. Da es im Untersuchungsgebiet und der direkten Umgebung keine Gewasser
gibt, kann ein Vorkommen der Arten ausgeschlossen werden. Eine vertiefende
Betrachtung der Artgruppe Libellen ist nicht notwendig.

Tabelle 5: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Libellen

Art

Art RLBW | RLD |FFHRL | BNatSchG

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis

vorkommen, aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kénnen.

Hohe Vorkommenswahrscheinlichkeit

(X) ‘ 0 ‘ I |On‘hetrum albistylum Ostlicher Blaupfeil | D | R | | s
Mittlere Vorkommenswahrscheinlichkeit

xX)| 0 Coenagrion mercuriale Helm-Azurjungfer 3 2 1] s

X|0 Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer 2 * v S

X|0 Ophiogomphus cecilia Grune Flussjungfer 3 * I, IV S
Geringe Vorkommenswahrscheinlichkeit

0 ‘ ‘ I lAeshna subarctica elisabethae |Hochmoor-Mosaikjungfer | 2 | 1 s

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Loérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis keine
aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.

0 lAeshna caerulea Alpen-Mosaikjungfer 1 1 S
0 Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer 1 3 \ S
0 Leucorrhinia pectoralis Grof3e Moosjungfer 1 3 I, IV s
0 Somatochlora alpestris Alpen-Smaragdlibelle 1 1 s

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis

verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kénnen.

0 Ceriagrion tenellum Scharlachlibelle 1 \Y s
0 Coenagrion ornatum Vogel-Azurjungfer 1 1 Il S
0 Leucorrhinia albifrons Ostliche Moosjungfer 0 2 v s
0 Nehalennia speciosa Zwerglibelle 1 1 s
0 Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle 2 1 \ s
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Methodik

Bestand
Lebensraum und
Individuen

Schmetterlinge

Bezlglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden
Verbreitungs-Daten der 6ffentlich zuganglichen Internetseiten (siehe Literaturliste) und
weitere Quellen (z.B. vorhandene Gutachten zu Projekten in rdumlicher Nahe,
Fachplanungen, Naturschutzgrof3projekten, fertige Managementplane etc.) genutzt.

Ausgewertet werden konnten auch die Daten den FFH-Gebieten ,8413341 Murg zum
Hochrhein® und ,8312311 Dinkelberg und Réttler Wald*.

Verbreitungsbedingt ~ koénnen Spanische Fahne, Salweiden-Wicklereulchen,
Nachtkerzenschwarmer, Oberthiirs Wirfel-Dickkopffalter, Brombeer-Perimutterfalter,
Griner Flechten-Rindenspanner und Grofser Waldportier vorkommen.

Die Spanische Fahne bevorzugt den Gemeinen Dost und den Wasserdost als
Nahrungspflanze. Da im Untersuchungsgebiet keine gréReren Vorkommen von Dost
vorhanden sind, kann ein Vorkommen der Art ausgeschlossen werden.

Das Salweiden Wicklereulchen besiedelt mesophile bis meist feuchte Waldbinnensdume
mit Weichholzarten in halbschattiger bis schattiger Lage (Kahlschlagsrander, Wegrander,
Gewasserrander). Da entsprechende Habitate im Untersuchungsgebiet nicht
vorkommen, kann ein Vorkommen der Art ausgeschlossen werden.

Der Nachtkerzenschwarmer ist auf das Vorkommen von Nachkerze und Weiderdschen
angewiesen, die als Larvennahrung dienen. Auf dem Erdwall am nérdlichen Rand des
Gehdlzes hat sich im Laufe des Untersuchungsjahres ein Bestand an Nachkerzen und
Weiderdschen entwickelt. Die Untersuchung des Bestandes ergab allerdings keine
Hinweise auf Raupen oder Eier des Nachtkerzenschwarmers. Bei den Abendlichen
Kartierungen wurden keine Adulten Tiere beobachtet. Ein Vorkommend er Art im
Untersuchungsgebiet ist daher unwahrscheinlich.

Oberthirs Wurfel Dickkopffalter besiedelt Trocken- und Magerrasen sowie
StraRenrander und Waldlichtungen; auch trockene, siidexponierte Boschungen. Da im
Untersuchungsgebiet keine entsprechenden Habitate vorhanden sind, kann ein
Vorkommen der Art ausgeschlossen werden.

Der Brombeer Perimuttfalter kommt vor allem in warmen und sonnenbeschienenen
Waldrandern und in lichten, leicht feuchten Waldern vor. Da im Untersuchungsgebiet
keine Waldgebiete vorhanden sind, kann ein Vorkommen der Art ausgeschlossen
werden.

Der grine Flechten Rindenspanner bendtigt an Rindenflechten reiche Gehdlze. Als
Lebensraum kommen heutzutage vor allem groRere Dunenbereiche fernab der
industriellen Landwirtschaft infrage. Da das Untersuchungsgebiet direkt an intensiv
landwirtschaftlich genutzte Flachen und ein Industriegebiet angrenzt und keine
geeigneten Gehdlze vorhanden sind, kann eine Vorkommen der Art ausgeschlossen
werden.

Der Grofe Waldportier bevorzugt vor allem Lichtungen und Waldrander in trockenen,
warmen Laubwaldern. Da entsprechende Habitate im Untersuchungsgebiet nicht
vorkommen, kann ein Vorkommen der Art ausgeschlossen werden.

Da ein Vorkommen aller in Tabelle 6 gelisteten Arten, habitat- oder verbreitungsbedingt
ausgeschlossen werden kann, ist eine vertiefende Betrachtung der Artgruppe
Schmetterlinge nicht notwendig.
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Tabelle 6: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Schmetterlinge

\'}

\Art

Art

RLBW

RLD | FFH RL | BNatSchG

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis vorkommen,

aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kénnen.

Hohe Vorkommenswahrscheinlichkeit

X)| 0 Callimorpha quadripunctaria Spanische Fahne * * Il
0 Lycaena dispar Groler Feuerfalter 3 3 I, IvV s
0 Maculinea arion Schwarzfleckiger Ameisen-Blauling 2 3 \Y s
0 Maculinea nausithous Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblauling 3 \Y I, IvV s
0 Maculinea teleius Heller Wiesenknopf-Ameisenblauling 1 2 I, IvV s
X)| 0 Nycteola degenerana Salweiden-Wicklereulchen 2 3 s
X|0 Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwarmer \'% * \Y s
(X) Pyrgus armoricanus Oberthurs Wiirfel-Dickkopffalter 1 3 s
Mittlere Vorkommenswahrscheinlichkeit
(X) Brenthis daphne Brombeer-Perimutterfalter 1 D s
X Cleorodes lichenaria Griiner Flechten-Rindenspanner 2 1 s
0 Cucullia caninae Hundsbraunwurz-Ménch R R s
X Hipparchia fagi GrolRer Waldportier R 2 s
0 Luperina dumerilii Dumerils Graswurzeleule R 2 s
Geringe Vorkommenswahrscheinlichkeit
0 \Alcis jubata Bartflechten-Rindenspanner 1 1 s
0 Anarta cordigera Moor-Bunteule 2 1 S
0 Idaea contiguaria Fetthennen-Felsflur-Zwergspanner R 2 s
0 Nola subchlamydula Gamander-Graueulchen 1 R s

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tienge

n, Loérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis keine
aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.

(X) Fagivorina arenaria Scheckiger Rindenspanner 3 1 s
0 |Actinotia radiosa Trockenrasen-Johanniskrauteule R 1 s
0 \IAgrodiaetus damon Weilldolch-Blauling 1 1 s
0 Carsia sororiata Moosbeerenspanner 2 1 s
0 Cucullia gnaphalii Goldruten-Ménch 1 1 s
0 Eriogaster catax Hecken-Wollafter 0 1 I, v s
0 Eucarta amethystina Amethysteule 2 2 s
0 Eurodryas aurinia Goldener Scheckenfalter 1 2 Il b
0 Gastropacha populifolia Pappelglucke 1 1 s
0 Hadena magnolii Sudliche Nelkeneule 1 2 s
0 Hyles vespertilio Fledermausschwarmer 1 0 s
0 Lemonia taraxaci Léwenzahn-Wiesenspinner R 0 S
0 Lopinga achine Gelbringfalter 1 2 \Y, s
0 Nola cristatula Wasserminzen-Graueulchen 1 * s
0 Paidia murina Mauer-Flechtenbarchen D 1 s
0 Pericallia matronula Augsburger Bar R 1 s
0 Pyrgus cirsii Spatsommer-Wiirfel-Dickkopffalter 1 1 s
0 Tephronia sepiaria Totholz-Flechtenspanner 1 R s
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V| L|E]NArn Art RLBW | RLD | FFH RL | BNatSchG
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kénnen.
0 Carcharodus flocciferus Heilziest-Dickkopffalter 1 2 s
0 Coenonympha hero Wald-Wiesenvdgelchen 1 2 v 5
0 Gortyna borelii Haarstrangeule 1 1 I, IV s
0 Hypodryas maturna Eschen-Scheckenfalter 1 1 I, IV 5
0 Lycaena helle Blauschillernder Feuerfalter 1 2 I, IV S
0 Parnassius apollo Apollofalter 1 2 \ s
0 Parnassius mnemosyne Schwarzer Apollo 1 2 v 5
0 \Zygaena angelicae Elegans-Widderchen R 1 5
9 Heuschrecken
Methodik Bezlglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden
Verbreitungs-Daten der offentlich zuganglichen Internetseiten (siehe Literaturliste) und
weitere Quellen (z.B. vorhandene Gutachten zu Projekten in rdumlicher Nahe,
Fachplanungen, Naturschutzgrof3projekten, fertige Managementplane etc.) genutzt.
Ausgewertet werden konnten auch die Daten den FFH-Gebieten ,8413341 Murg zum
Hochrhein“ und ,,8312311 Dinkelberg und Réttler Wald*“.
Bestand Alle streng oder besonders geschitzten Arten der Artgruppe Heuschrecken kénnen
Lebensraum und Verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden. Eine vertiefende Betrachtung der
Individuen Artgruppe Heuschrecken ist daher nicht notwendig.

Tabelle 7: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Heuschrecken

V|L|E]N A Art RLBW RLD | FFHRL | BNatSchG

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis vorkommen,
aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kdnnen.

0 ‘ ‘ I lRuspolia nitidula Grofe Schiefkopfschrecke ‘ * ‘ R | | s

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis keine
aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen

0 lAiolopus thalassinus Griine Strandschrecke 3 2 s
0 Tessellana tessellata Braunfleckige Beil3schrecke 2 1 s
0 Modicogryllus frontalis Ostliche Grille 1 1 s

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kdnnen.

0 ‘ ‘ I }Arcyptera fusca Grol3e Hockerschrecke ‘ 1 ‘ 1 ‘ ‘ s
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10
Methodik

Bestand
Lebensraum und
Individuen

Fische und Rundmauler

Bezlglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden
Verbreitungs-Daten der 6ffentlich zuganglichen Internetseiten (siehe Literaturliste) und
weitere Quellen (z.B. vorhandene Gutachten zu Projekten in raumlicher Nahe,
Fachplanungen, Naturschutzgroprojekten, fertige Managementplane etc.) genutzt.

Ausgewertet werden konnten auch die Daten den FFH-Gebieten ,8413341 Murg zum
Hochrhein® und ,8312311 Dinkelberg und Réttler Wald®.

Alle in Tabelle 8 gelisteten Arten sind auf aquatische Lebensrdume angewiesen. Da im
Untersuchungsgebebiet keine aquatischen Lebensraume vorhanden sind, kann ein
Vorkommend der Arten ausgeschlossen werden. Eine vertiefende Betrachtung der
Artgruppe Fische und Rundmauler ist daher nicht notwendig.

Tabelle 8: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Fische und Rundmauler

V|L|E Art Art RLBW RLD FFHRL | BNatSchG
0 \Alosa alosa Maifisch 1 1 I
0 \Angquilla anquilla Aal 2 2 b
0 Aspius aspius Rapfen 1 * Il
0 Carassius carassius Karausche 1
0 Chondrostoma nasus Nase 2 \%
0 Cobitis taenia Steinbeiler 2 * 1]
0 Cottus gobio Groppe, Muhlkoppe \% * Il
0 Cyprinus carpio Karpfen 2 *
0 Gymnocephalus baloni Donau-Kaulbarsch nb * 1, IV
0 Hucho hucho Huchen 1 2 Il
0 Lampetra fluviatilis Flussneunauge 2 3 11 b
0 Lampetra planeri Bachneunauge 3 * 11 b
0 Leuciscus idus Aland 2 *
0 Leuciscus souffia agassizii Stromer 2 1 1
0 Lota lota Quappe 2 \
0 Misgurnus fossilis Schlammpeitzger 1 2 Il
0 Petromyzon marinus Meerneunauge 2 \ 11 b
0 IRhodeus amarus Bitterling 2 * 11
0 Salmo salar Atlantischer Lachs 1 1 1]
0 Salmo trutta lacustris Seeforelle 2 *
0 Salmo trutta trutta Meerforelle 1 *
0 Salvelinus alpinus Seesaibling 2 *
0 Thymallus thymallus Asche 2 2
0 Zingel streber Streber 2 2 Il
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11 Amphibien

Methodik Bezlglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden
Verbreitungs-Daten der 6ffentlich zuganglichen Internetseiten (siehe Literaturliste) und
weitere Quellen (z.B. vorhandene Gutachten zu Projekten in raumlicher Nahe,
Fachplanungen, Naturschutzgroprojekten, fertige Managementplane etc.) genutzt.
Ausgewertet werden konnten auch die Daten den FFH-Gebieten ,8413341 Murg zum
Hochrhein® und ,8312311 Dinkelberg und Réttler Wald®.

Bestand Verbreitungsbedingt kdénnen die streng geschitzten Arten Geburtshelferkrote

Lebensraum und Gelbbauchunke, Kreuzkrote, Europaischer Laubfrosch, Kleiner Wasserfrosch und

Individuen Kammmolch im Untersuchungsgebiet vorkommen. Ein verbreitungsbedingtes

Vorkommen der besonders geschitzten Arten Teichmolch, Feuersalamander und
Grasfrosch ist ebenfalls moglich. Die verbreitungsbedingt vorkommenden Arten sind
allerdings alle bei der Fortpflanzung auf Gewdasser angewiesen. Da im
Untersuchungsgebiet und der direkten Umgebung keine geeigneten Laichgewasser
vorhanden sind, kann ein Vorkomme der Arten ausgeschlossen werden.

Eine vertiefende Betrachtung der Artgruppe Amphibien kann ausgeschlossen werden.

Tabelle 9: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Amphibien

\Art

Art RLBW | RLD | FFHRL | BNatSchG

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis vorkommen,

aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kénnen.

X)| 0 |Alytes obstetricans Geburtshelferkrote 1 2 \ S
X|0 Bombina variegata Gelbbauchunke 2 2 I, IV S
X0 Bufo calamita Kreuzkrote 2 2 v S

X)| 0 Hyla arborea Europaischer Laubfrosch 3 3 v s
X|0 Pelophylax lessonae Kleiner Wasserfrosch G G v s
0 Rana dalmatina Springfrosch * 3 1Y s

X)| 0 Triturus cristatus Kammmolch 3 3 I, IV s

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis keine
aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.

0 Pelobates fuscus

Knoblauchkréte 1 3 v s

0 Pseudepidalea viridis

Wechselkrote 2 2 v s

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis

verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kdnnen.

0 Rana arvalis

Moorfrosch 1 3 v s

0 Salamandra atra

IAlpensalamander R * 1Y s
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12

12.1
Methodik

12.2

Bestand
Lebensraum und
Individuen

Reptilien
Methodik

Bezlglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden
Verbreitungs-Daten der 6ffentlich zuganglichen Internetseiten (siehe Literaturliste) und
weitere Quellen (z.B. vorhandene Gutachten zu Projekten in raumlicher Nahe,
Fachplanungen, Naturschutzgro3projekten, fertige Managementplane etc.) genuizt.

Ausgewertet werden konnten auch die Daten den FFH-Gebieten ,8413341 Murg zum
Hochrhein® und ,8312311 Dinkelberg und Réttler Wald®.

Im Jahr 2024 wurden insgesamt 4 Begehungen zur Erfassung der Reptilienfauna
durchgefihrt. Zur Erfassung der Reptilien wurden potenziell nutzbare Bereiche (sonnige
Bdschungen, Geholzrander etc.) im UG langsam abgeschritten. Mdgliche Verstecke (z.B.
grolRere Steine, Bretter) wurden umgedreht bzw. mehrfach aufgesucht. Dabei wurde die
Suche nach den Hauptaktivititsphasen der zu erwartenden Reptilien angepasst.
Aullerdem wurden insgesamt 10 Reptilienbleche ausgelegt und regelmafig kontrolliert.

Die Begehungstermine kénnen der Tabelle 1 enthommen werden.

Bestand

Verbreitungsbedingt kdnnen Schlingnatter, Zauneidechse und Mauereidechse
vorkommen.

Die Schlingnatter bevorzugt offenen und halboffene Landschaften mit Hecken und einem
kleinflachigen Mosaik aus Trocken- oder Magerrasen, des Weiteren Wacholderheiden,
Felsen, Waldrander, Rebhange, Weinbergbrachen, Trockenmauern, Bahndamme und
Steinbriche. Da sich in der Umgebung des Untersuchungsgebiets Uberwiegend
Agrarlandschaft und ein Gewerbegebiet befinden, ist ein Vorkommen der Art
unwahrscheinlich. In dem Gehdlzbestand im Untersuchungsgebiet und daran
angrenzend kann ein Vorkommen jedoch nicht ganz ausgeschlossen werden, zumal
Vorkommen entlang der Bahnlinie bekannt sind. Bei den Begehungen wurde die
Schlingnatter trotz entsprechender Suche und Auslegung von Schlangenblechen nicht
festgestellt.

Die Zauneidechse bevorzugt Heideflachen, Mager-, Trocken- und Halbtrockenrasen
sowie Weg und Waldrander, Bahntrassen, Steinbriiche und Rebgebiete. Die Geholze
und Gehodlzrander im Untersuchungsgebiet und der Umgebung bieten potenzielle
Habitate fir die Art. Bei den Untersuchungen 2024 wurden keine Zauneidechsen im
Untersuchungsgebiet festgestellt.

Die Mauereidechse bevorzugt Bdschungen in Rebgebieten, Felsbereiche und
Bahndamme. Habitatstrukturen wie Trockenmauern und Steinhaufen beglnstigen die
Besiedelung durch Mauereidechsen. Im Untersuchungsgebiet finden sich nur wenig
geeignete Habitatstrukturen. Dennoch ist ein Vorkommen in den Gehdlzen nicht ganz
auszuschlief3en.

Bei den Untersuchungen 2024 wurde eine subadulte Mauereidechse am westlichen
Rand des Gehdlzbestand festgestellt. Die Mauereidechse wurde an zwei Terminen auf
einem vor dem Gehdlz aufgeschitteten Wall auf einem dort ausgelegten
Reptilienversteck festgestellt. Bei den spateren Kartierungen wurden allerdings keine
weiteren Mauereidechsen festgestellt. Im Laufe des Jahres ist der Bereich, in dem die
subadulte Mauereidechse festgestellt wurde, stark zugewuchert und war durch den
dichten Bewuchs gegen Ende des Jahres kaum noch geeignet als Habitat fur
Mauereidechsen. Eine stabile Population im Untersuchungsgebiet ist daher
unwahrscheinlich. Eine Uberwinterung von Mauereidechsen im Untersuchungsgebiet ist
ebenfalls unwahrscheinlich.

Da dauerhafte Population im Untersuchungsgebiet vorhanden ist kann eine
Beeintrachtigung von geschitzten Reptilienarten ausgeschlossen werden. Um einzelne
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Individuen zu schiitzen, die von umliegenden Populationen in das Untersuchungsgebiet
einwandern, werden Vermeidungs- und Minimierungsmafinahmen notwendig.

Tabelle 10: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Reptilien

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis vorkommen,
aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kénnen.

0 | O [Coronella austriaca Schlingnatter 3 3 \% S
0 | O [Lacerta agilis Zauneidechse 3 \Y \% s
0 | X [Podarcis muralis Mauereidechse D \Y \% s

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis keine
aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.

0 Lacerta bilineata \Westliche Smaragdeidechse 2 2 [\ s

0 Vipera aspis IAspisviper 1 1 s

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kénnen.

0 Emys orbicularis Europaische Sumpfschildkrote 1 1 I, IV s

0 Zamenis longissimus Askulapnatter 2 2 \% s

Abbildung 3: Luftbild mit Fundpunkt (rot), Lage Reptilienverstecke (blau), und Abgrenzung des Plangebiets (rot). Quelle Luftbild:
LUBW

12.3 Auswirkungen

Auswirkungen Durch die Bauarbeiten kommt es zu Eingriffen in den Gehdlzbestand, der von der
Mauereidechse als Habitat genutzt wird. Durch die Eingriffe kann es zu Tdtung und
Verletzung von Individuen durch schweres Gerat kommen. Daher werden Vermeidungs-
und Minimierungsmafnahmen notwendig.

Da sich das Untersuchungsgebiet allerdings in einem Siedlungsbereich mit gewerblich
genutzten Gebauden befindet, ist es bereits stark von menschlichen Stérungen gepragt.
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124

Vermeidung
und
Minimierung

Die vorkommenden Mauereidechsen dirften daher an entsprechende Stérungen
gewdhnt sein. Die Errichtung des Feuerwehrhauses flihrt daher zu keinen wesentlichen
Veranderungen im Vergleich zum Ist- Zustand.

Anlagebedingt kommt es zur vollstandigen Uberbauung eines Getreideackers und eines
Teils des Geholzbestandes. Da keine konstante Population im Untersuchungsgebiet
vorkommt, kommt es zu keiner Uberbauung von relevanten Habitaten.

Vermeidungs- und MinimierungsmaRnahmen

Zur Vermeidung und Minimierung sollten folgende MaRnahmen eingehalten werden:

e Um die Einwanderung von Mauereidechsen wahrend der Bauphase in das
Baufeld zu vermeiden, muss am nérdlichen und 6stlichen Rand entlang des
Gehdlzbestand ein Reptilienschutzzaun aufgestellt werden.

R e — a16

Abbildung 4: Luftbild mit Lage Schutzziune (rote Linie) und Fundpunkt Mauereidechse (Roter Punkt). Vergramungsbereich (=
blau), Quelle Luftbild: LUBW

12.5

12.6

§44 (1)1
Toétungsverbot

AusgleichsmaRBnahmen

AusgleichsmaRnahmen werden nach derzeitigem Stand nicht notwendig.

Priufung der Verbotstatbestande

~ES ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen,
sie zu fangen, zu verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu
entnehmen, zu beschédigen oder zu zerstéren.

Sofern die Vermeidungs- und MinimierungsmaRnahmen mit Aufstellung eines
Reptilienschutzzaun und Einhaltungen der Schonfristen eingehalten werden, kann eine
Toétung und Verletzung von Individuum vermieden werden.

Das Totungsverbot nach § 44 (1) 1 BNatSchG wird nicht verletzt.
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§44 (1) 2
Storungsverbot

§44(1)3
Schadigungs-
verbot

12.7

,ES ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschlitzten Arten und der européischen
Vogelarten wéhrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich
durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.”

Baubedingt kommt es kurzfristig zu Stérwirkungen. Da es in der Umgebung genigend
Ausweichhabitate gibt, kénnen wesentliche Stérungen ausgeschlossen werden.
Betriebsbedingte Stérungen kdénnen ebenfalls ausgeschlossen werden da die
vorkommenden Populationen an die Stérungen im Siedlungsbereich gewdhnt sein
durften.

Das Storungsverbot nach § 44 (1) 2 BNatSchG wird nicht verletzt.

,Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestétten der wild lebenden Tiere der
besonders geschiitzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschéadigen oder zu
zerstéren.”

Da keine dauerhafte Population im Untersuchugssgebiet vorkommt wird das
Schadingungsverbot nicht verletzt.

Das Schadigungsverbot nach § 44 (1) 3 BNatSchG wird nicht verletzt.

Artenschutzrechtliche Zusammenfassung

Verbreitungsbedingt kénnen Schlingnatter, Zauneidechse und Mauereidechse im
Untersuchungsgebiet vorkommen.

Bei den bisherigen Begehungen wurde lediglich eine subadulte Mauereidechse im
westlichen Bereich des Geholzbestandes festgestellt. Eine dauerhafte Population ist
unwahrscheinlich.

Durch die Bauarbeiten kommt es zu Eingriffen in den Gehdlzbestand, der von der
Mauereidechse sporadisch genutzt wird. Durch die Eingriffe kann es zu Tétung und
Verletzung von Individuen durch schweres Gerat kommen. Sofern wahrend der
Bauarbeiten entsprechende Vermeidungs- und Minimierungsmalinahmen durchgefuhrt
werden, kommt es zu keiner Beeintrachtigung.

Baubedingt kommt es kurzfristig zu Stérwirkungen. Da es in der Umgebung geniigend
Ausweichhabitate gibt, kdnnen wesentliche Stérungen ausgeschlossen werden.
Betriebsbedingte Stérungen kdnnen ebenfalls ausgeschlossen werden da die
vorkommenden Populationen an die Stérungen im Siedlungsbereich gewdhnt sein
darften.

Anlagebedingt kommt es zu keinen wesentlichen Beeintrachtigungen.

Zur Vermeidung und Minimierung sollten Folgende MaRnahmen eingehalten werden:

e Um die Einwanderung von Mauereidechsen wahrend der Bauphase in das
Baufeld zu vermeiden, muss am nérdlichen und &stlichen Rand entlang des
Gehdlzbestandes ein Reptilienschutzzaun aufgestellt werden.

AusgleichsmalRnahmen werden nach aktuellem Stand keine notwendig.

Bei Einhaltung der Vorgaben kénnen Umweltschidden nach § 19 BNatSchG
vermieden werden.
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13
13.1

13.2

Bestand
Lebensraum und
Individuen

Vogel
Methodik

Die Untersuchungen wurden nach der Methode der Revierkartierung durchgefihrt
(Sudbeck et al. 2005). Insgesamt wurden 6 Begehungen durchgefiihrt. Bei jeder
Begehung wurden ein Fernglas (10x42) und eine Arbeitskarte der jeweiligen Flache
mitgeflhrt. Alle Vogelbeobachtungen wurden wahrend der frihmorgendlichen Kontrollen
in die Karte eingetragen. Eine Vogelart wurde als Brutvogel gewertet, wenn ein Nest mit
Jungen gefunden wurde oder bei verschiedenen Begehungen mehrere Nachweise
revieranzeigender Verhaltensweisen derselben Vogelart erbracht wurden.

Als revieranzeigende Merkmale werden folgende Verhaltensweisen bezeichnet:
(Sudbeck et al. 2005)

e das Singen / balzrufende Mannchen

e Paare

e Revierauseinandersetzungen

¢ Nistmaterial tragende Altvogel

e Vermutliche Neststandorte

e Warnende, verleitende Altvogel

e Kotballen / Eischalen austragende Altvogel
e Futter tragende Altvogel

e Bettelnde oder fliigge Junge.

Knapp auferhalb des Untersuchungsbereiches registrierte Arten mit revieranzeigenden
Verhaltensweisen wurden als Brutvogel gewertet, wenn sich die Nahrungssuche
regelmaBig im Untersuchungsbereich vollzog. Vogelarten, deren ReviergréRen gréRer
waren als die Untersuchungsflachen und denen keine Reviere zugewiesen werden
konnten, wurden als Nahrungsgaste aufgefihrt. Tiere, die das Gebiet hoch und geradlinig
iberflogen, wurden als Uberflug gewertet.

Bestand

Das Untersuchungsbiet befindet sich in einer Agrarlandschaft, die direkt an einen
Siedlungsbereich angrenzt. Daher sind sowohl Arten der Offenlandschaften als auch
siedlungsfolgende Arten im Untersuchungsgebiet zu finden.

Insgesamt wurden in der Kartiersaison 2024 bei den Begehungen 33 Vogelarten
nachgewiesen. (vgl. Tabelle 10). Mehrmalige revieranzeigende Verhaltensweisen
(singende Mannchen, Paar, Nistmaterial im Schnabel) konnten von folgenden Arten
erfasst werden:

Amsel, Blaumeise, Haussperling, Hausrotschwanz, Mausebussard, Monchsgrasmiicke,
Rabenkrahe, Bachstelze und Star. Von diesen Arten haben Amsel, Blaumeise,
Hausperling, Hausrotschwanz, Mausebussard, Monchsgrasmiicke, Bachstelze und Star
sicher im Untersuchungsgebiet oder der direkten Umgebung gebritet. Die Arten
Buchfink, Goldammer, Girlitz, Heckenbraunelle, Rabenkrahe, Stiglitz und Zilpzalp haben
einmalig im Untersuchungsgebiet gesungen oder anderes revieranzeigendes Verhalten
gezeigt und werden daher als Brutverdacht eingestuft.

Die Arten Buntspecht, Elster, Grinfink, Bluthanfling, Kohimeise, Kleiber, Mauersegler,
Rauchschwalbe und Stockente haben das Untersuchungsgebiet zur Nahrungssuche
genutzt, wahrend die Arten Dohle, Graureiher, Hockerschwan, Kormoran, Nilgans,
Rotmilan, Ringeltaube, Turmfalke und Wachholderdrossel das Untersuchungsgebiet
lediglich Uberflogen haben.

Von den festgestellten Arten gelten Goldammer, Haussperling, Mausebussard
Bluthanfling, Mauersegler, Rotmilan, Rauchschwalbe, Star und Turmfalke als
planungsrelevant.

Die Goldammer steht sowohl auf der Roten Liste Deutschlands als auch auf der Roten
Liste Baden- Wurttemberg auf der Vorwarnliste. Die Art hat lediglich einmalig in dem
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Gehdlzbestand, der nérdlich an das Eingriffsgebiet angrenzt, gesungen. Da die
Goldammer insgesamt nur einmal bei der 4. Erfassung Ende Mai festgestellt wurde, ist
eine Brut in dem Geholz unwahrscheinlich.

In dem Siedlungsbereich nérdlich des Eingriffsbereichs wurden bei allen Erfassungen
Haussperlinge festgestellt. Dabei ist von mindestens 2 Brutkolonien mit 10-15 Individuen
auszugehen. An allen Terminen wurde revieranzeigendes Verhalten festgestellt und bei
der 5. Erfassung Mitte Juni waren Jungtiere festzustellen, die bereits fligge waren. Daher
ist von Bruthabitaten in den Gebauden nérdlich des Eingriffsbereiches auszugehen.
Diese befinden sich allerdings auf3erhalb des Eingriffsbereiches und sind daher nicht von
Eingriffen betroffen. Das gesamte Untersuchungsgebiet wurde von Haussperlingen als
Nahrungshabitat genutzt.

Der Mausebussard ist eine nach BNatSchG streng geschiitzte Art. Bei den ersten zwei
Begehungen im Marz und April wurde der Mausebussard in dem noérdlichen
Geholzbestand und auf einem Einzelbaum im sidlichen Bereich des
Untersuchungsgebiets festgestellt. Bei der 3. Begehung Anfang Mai wurde ein Paar
festgestellt, das wiederholt den Einzelbaum angeflogen hat. In dem Einzelbaum befindet
sich ein Horst, der beim gleichen Termin langer beobachtet wurde. Dabei wurde ein
Ausflug eines Mausebussards aus dem Horst beobachtet. Daher ist davon auszugehen,
dass das Mausebussardpaar im Frihjahr 2024 in dem Horst gebritet hat. Bei den
spateren Begehungen wurden dagegen keine Brutaktivitdt mehr festgestellt. Vermutlich
wurde die Brut aufgrund der kalten, nassen Witterung im Mai 2024 aufgegeben. Es ist
allerdings nicht auszuschlieRen, dass der Horst in den Folgejahren erneut besetzt wird.

Der Bluthanfling gilt auf der Roten Liste Deutschlands und auf der Roten Liste Baden-
Wirttembergs als gefahrdete Art. Bei der 4. Erfassung Ende Mai wurde ein Individuum in
einem Baum im nordwestlichen Bereich des Untersuchungsgebiets festgestellt. Da die
Art nur einmalig festgestellt wurde und kein revieranzeigendes Verhalten zu beobachten
war, ist nicht von einer Brut im Untersuchungsgebiet auszugehen. Es handelt sich
vermutlich um ein Individuum, das auf der Nahrungssuche durch das
Untersuchungsgebiet gezogen ist.

Der Mauersegler steht auf der Roten Liste Baden-Wirttemberg auf der Vorwarnliste und
die Rauchschwalbe gilt als gefahrdet. Die Rauchschwalbe steht aulRerdem noch auf der
Roten Liste Deutschland auf der Vorwarnliste. Beide Arten haben das
Untersuchungsgebiet sporadisch als Nahrungshabitat genutzt und tber dem Acker bzw.
Uber dem Siedlungsbereich im Norden gejagt.

Der Star wird auf der Roten Liste Deutschland als geféhrdet eingestuft. Stare wurde bei
funf Begehungen im April, Mai und Juni im Untersuchungsgebiet festgestellt. Dabei wurde
auch an zwei Terminen revieranzeigendes Verhalten festgestellt. AuRerdem fand sich an
der 5. Begehung ein grofer Trupp Stare mit mindestens 20 Individuen, von denen einige
Jungtiere waren. Der Trupp war im gesamten Gebiet zur Nahrungssuche unterwegs. Bei
den Begehungen ergaben sich keine Hinweise auf geeignete Hohlenbaume oder Bruten
in dem Gehdlzbestand am nérdlichen Rand des Untersuchungsgebiets. Der genaue
Brutstandort der Art konnte nicht festgestellt werden, befindet sich aber mit hoher
Wahrscheinlichkeit auf3erhalb des Untersuchungsgebiets. Eine Beeintrachtigung der Art
ist allerdings unwahrscheinlich, da die Art siedlungsnédhe gewohnt ist und ein Grolteil
des Geholzbestandes erhalten bleibt.

Die Arten Rotmilan und Turmfalke gelten nach BNatSchG als streng geschutzt. Beide
Arten haben das Untersuchungsgebiet lediglich sporadisch Uberflogen. Es ergaben sich
keine Hinweise auf Brutaktivitat innerhalb des Untersuchungsgebiets.

Alle anderen nachgewiesenen Arten gehdéren zu den eurydken, weit verbreiteten,
ungefahrdeten Arten mit hohen Bestandszahlen (,Ubiquisten®). Sie unterliegen der
Eingriffsregelung und es ist in der Regel davon auszugehen, dass Habitatverluste
problemlos in der Umgebung kompensiert werden kénnen.

Um Totung und Verletzung zu vermeiden, werden Vermeidungs- und
Minimierungsmafinahmen notwendig. Insbesondere mussen Eingriffe in Geholze
aufierhalb der Vogelbrutzeit erfolgen. Sollten Eingriffe in Brutstatten streng geschitzter
Arten erfolgen, werden auferdem Ausgleichsmaflinahmen notwendig.
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Abbildung 5: Lage der Revierzentren von Haussperling (griin) und Horstbaum Mausebussard (rot). Geplanter Eingriffsbereich
(gelb). Quelle Luftbild: LUBW.

Tabelle 11 Ubersicht iiber die im Plangebiet vorkommenden Vogelarten

Deutscher Name Wissenschaftl. Name Status RL BW RL D BNatSchG
1 Amsel Turdus merula B * * b
2 Blaumeise Cyanistes caeruleus B * * b
3 Buchfink Fringilla coelebs BV * * b
4 Buntspecht Dendrocopos major NG * * b
5 Dohle Coloeus monedula U * * b
6 Elster Pica pica NG * * b
7 Goldammer Emberiza citrinella BV v \' b
8 Girlitz Serinus serinus BV * * b
9 Graureiher Ardea cinerea V] * * b
10 | Grunfink Carduelis chloris NG * * b
11 | Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros * * b
12 | Haussperling Passer domesticus B v * b
13 | Bluthanfling Carduelis cannabina NG 3 3 b
14 | Heckenbraunelle Prunella modularis BV * * b
15 | Hockerschwan Cygnus olor §] * * b
16 | Kohimeise Parus major NG * * b
17 | Kleiber Sitta europaea NG * * b
18 | Kormoran Phalacrocorax carbo * * b
19 | Mausebussard Buteo buteo B * * s
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Deutscher Name Wissenschaftl. Name Status RL BW RL D BNatSchG
20 | Monchsgrasmiicke Sylvia atricapilla B * * b
21 | Mauersegler Apus apus NG v * b
22 | Nilgans Alopochen aegyptiaca §] - - -
23 | Rabenkrahe Corvus corone BV * * b
24 |Rotmilan Milvus milvus U * * s
25 | Rauchschwalbe Hirundo rustica NG 3 \") b
26 | Ringeltaube Columba palumbus * * b
27 | Star Sturnus vulgaris B * 3 b
28 | Stieglitz Carduelis carduelis BV * * b
29 | Stockente Anas platyrhynchos Ng * * b
30 | Turmfalke Falco tinnunculus V] Vv * s
31 | Wachholderdrossel Turdus pilaris U] * * b
32 | Zilpzalp Anas platyrhynchos Ng * * b
Gilde der eury6ken, weit verbreiteten, ungefihrdeten Arten mit hohen Bestandszahlen (,,Ubiquisten®), die nicht nach
BNatSchG streng geschiitzt sind.
IAmsel, Bachstelze, Blaumeise, Buchfink, Buntspecht, Eichelhaher, * * b
Erlenzeisig, Fichtenkreuzschnabel, Gartengrasmiicke,
Gartenbaumlaufer, Graureiher, Grunfink, Haubenmeise,
Hausrotschwanz, Heckenbraunelle, KernbeiRer, Kleiber, Kohimeise,
Kolkrabe, Misteldrossel, Monchsgrasmiicke, Rabenkrahe,
Ringeltaube, Rotkehlchen, Schwanzmeise, Singdrossel,
Sommergoldhdhnchen, Stieglitz, Sumpfmeise, Sumpfrohrsanger,
Straflentaube, Tannenmeise, Teichrohrsanger, Waldbaumlaufer,
Wintergoldhadhnchen, Zaunkdnig, Zilpzalp
Status:
B=B

rutvogel; BV=Brutverdacht; NG= Nahrungsgast; U= Uberflug

13.3

Auswirkungen

Auswirkungen

Bei den meisten im Plangebiet und der Umgebung vorkommenden Arten handelt es sich
um typische Kulturfolger, welche zwar der artenschutzrechtlichen Prifpflicht unterliegen,
die aber in guten Bestandszahlen vorkommen und flir die somit keine erhebliche
Beeintrachtigung des Lokalzustands durch den Eingriff zu erwarten ist.

Fur diese Ubiquisten treten bei Einhaltung der allgemeinen Vermeidungsmafnahmen (s.
Kapitel 13.4) zur Vermeidung des Toétungsverbots und der Habitatschadigung die arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestande in der Regel nicht ein.

Mégliche Stérwirkungen bleiben auf die Bauzeit beschrankt. Die angrenzenden
Gehdlzbestand bleiben weitgehend erhalten und bieten den Végeln in ausreichendem
Umfang stérungsfreie Ausweichhabitate.

Betriebsbedingt herrschen auch derzeit bereits regelmafige Stérwirkungen durch die
umliegenden  Siedlungsbereiche. Erhebliche Auswirkungen auf vorhandene
Siedlungsfolger sind nicht zu erwarten, da diese Arten durch die Lage am Siedlungsrand
bereits an entsprechende Stérwirkungen angepasst sind.

Eine Bruttatigkeit stérungsempfindlicher Vogelarten im oder angrenzend an das Plan-
gebiet wurde nicht nachgewiesen. Den derzeitigen Brutvogeln wie Amsel,
Moénchsgrasmiicke etc. stehen ausreichend stérungsarme bzw. -freie Bereiche in der
nahen Umgebung zur Verfligung.
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13.4

Anlagebedingt kommt es zu Eingriffen in Bruthabitate in den Gehdlzbereichen. Da in der
Umgebung ausreichend Gehdlze vorhanden sind, kann der Habitatverlust problemlos in
der Umgebung kompensiert werden.

Die Brutplatze der planungsrelevanten Art Haussperlings sind nicht von Eingriffen
betroffen, da sie sich in ausreichend Abstand zum Eingriffsbereich befinden. Der Verlust
von Nahrungshabitat ist ebenfalls nicht relevant, da ein Grol3teil des Gehdlzbestandes
erhalten bleibt und der Acker als Nahrungshabitat eine untergeordnete Rolle spielen
durfte. Erhebliche Stérungen sind fir die Art sind ebenfalls nicht zu erwarten, da der
Haussperling als Siedlungsfolger an menschliche Stérungen angepasst ist und sich die
der Ist-Zustand nicht wesentlich verandert.

Der Horstbaum des Mausebussards ist nicht direkt von Eingriffen betroffen. Kurzfristig
kénnen durch die Bauarbeiten erhéhte Storwirkungen entstehen. Da der Horst sich aber
in ca. 70 m Abstand zum derzeit geplanten Baufeld befindet, ist nicht von einer westlichen
Stoérung auszugehen. Betriebsbedingt ist durch die zukiinftige gewerbliche Nutzung des
Gebietes mit erhéhten Stérwirkungen zu rechnen. Das im Brutgebiet festgestellte
Mausebussardpaar dirfte allerdings an menschliche Stérungen gewdhnt sein, da der
Horstbaum sich in unmittelbarer Nahe zum Siedlungsbereich und zu einem relativ stark
genutzten Feldweg befindet. Weiterhin finden sich in der Umgebung des Horstbaumes
einige weitere Einzelbdume und Baumgruppen, die als Ausweichstandorte genutzt
werden koénnen. Daher ist nicht von einer wesentlichen Beeintrachtigung fir den
Mausebussard auszugehen.

Vermeidungs- und MinimierungsmafBnahmen

Vermeidung und Zur Vermeidung und Minimierung von Verbotstatbestadnden sind Vorkehrungen zum

Minimierung

13.5

Ausgleichs-
mafnahmen

13.6

§44 (1)1
Totungsverbot

§44 (1) 2
Stérungsverbot

Schutz der Arten einzuhalten. Diese sind

» Die Rodung von Geholzen mussen auferhalb der Brutperiode der Avifauna
stattfinden (Anfang Oktober bis Ende Februar). Sollte dies nicht méglich sein,
sind die betreffenden Baume und Gebaude vor der Rodung von einer Fachkraft
auf Nester zu Uberprifen und ggf. die Rodungs- bzw. Abbrucharbeiten bis auf
das Ende der Brutperiode zu verschieben.

(Vorgezogene) AusgleichsmalRnahmen

AusgleichsmalRnahmen werden nach aktuellem Stand nicht notwendig.

Priifung der Verbotstatbestiande

,ES ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen,
sie zu fangen, zu verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu
entnehmen, zu beschédigen oder zu zerstéren.“

Sofern die oben beschriebenen Ausgleichsmassnahmen mit Rodungen aulerhalb der
Vogelbrutzeit (Anfang Oktober bis Ende Februar) eingehalten werden, wird das
Tétungsverbot nicht verletzt.

Das Totungsverbot nach § 44 (1) 1 BNatSchG wird nicht verletzt.

~ES ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der européischen
Vogelarten wéhrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich
durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.”

Durch die BaumafRnahmen ergeben sich temporéare und lokale Beunruhigungseffekte. Da
im Plangebiet und der Umgebung hauptsachlich weit verbreitete, siedlungsadaptierte
Vogelarten vorkommen, ergeben sich dadurch in der Regel keine signifikanten und
nachhaltigen Stoérwirkungen, die sich auf den Erhaltungszustand auswirken. Zudem
kénnten die Vogel wahrend der Bauzeit in stérungsfreie Zonen (umliegende Strukturen
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§44 (1) 3
Schéadigungs-
verbot

13.7

wie Gehdlze, Grinland, Gartenbereiche) fliichten. Eine Stérung des Mausebussards ist
ebenfalls unwahrscheinlich da sich der Horst in ca. 70 m Abstand zum derzeit geplanten
Baufeld befindet. Das im Brutgebiet festgestellte Mausebussardpaar dirfte aullerdem an
menschliche Stérungen gewohnt sein.

Das Storungsverbot nach § 44 (1) 2 BNatSchG wird nicht verletzt.

»,ES ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestétten der wild lebenden Tiere der
besonders geschilitzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschédigen oder zu
zerstéren.”

Nach derzeitigem Stand kommt es zu keinem wesentlichen Habitatverlust oder Eingriffen
in Brutplatze streng geschiitzter Arten. Das Schadigungsverbot wird daher nicht verletzt.

Das Schadigungsverbot nach § 44 (1) 3 BNatSchG wird nicht verletzt.

Artenschutzrechtliche Zusammenfassung

Das Untersuchungsgebiet beinhaltet Siedlungsbereiche, einen Gehdlzbestand und
Agrarlandschaft. Daher ist es fir siedlungsfolgende Arten und Offenlandarten relevant.
Insgesamt wurden in der Kartiersaison 2024 bei den Begehungen 32 Vogelarten
nachgewiesen.

Von den festgestellten Arten gelten Goldammer, Haussperling, Mausebussard
Bluthanfling, Mauersegler, Rotmilan, Rauchschwalbe, Star und Turmfalke als
planungsrelevant. Von den planungsrelevanten Arten briten Mausebussard und
Haussperling knapp aufierhalb des Eingriffsbereichs. Es kommt daher nicht zu Eingriffen
in Brutplatze.

Es ist davon auszugehen, dass bei Einhaltung der ublichen Rodungsfristen keine
Beeintrachtigung der lokalen Erhaltungszustande eintritt. Es handelt sich bei den meisten
Arten um ubiquistische und somit nicht um im Bestand bedrohte Arten, die die mit dem
Eingriff verbundenen Habitatverluste in der Umgebung problemlos kompensieren
kénnen.

Um ein Eintreten des Tétungsverbots zu vermeiden, sind Abriss- und Rodungsarbeiten
nur auferhalb der Brutsaison (in Kombination mit dem Fledermausschutz von Dezember
bis Februar) zulassig.

Kurzfristig kdnnen durch die Bauarbeiten erhdhte Stérwirkungen entstehen. Mogliche
Stoérwirkungen bleiben auf die Bauzeit beschrankt. Die angrenzenden Gehdlzbestand
bleiben weitgehend erhalten und bieten den Végeln in ausreichendem Umfang
stérungsfreie Ausweichhabitate.

Betriebsbedingt herrschen auch derzeit bereits regelmalige Stérwirkungen durch die
umliegenden Gewerbebetriebe. Erhebliche Auswirkungen auf vorhandene Siedlungs-
folger sind nicht zu erwarten, da diese Arten durch die Lage am Siedlungsrand bereits an
entsprechende Stérwirkungen angepasst sind.

Da sich der Horst des Mausebussards sich in ausreichendem Abstand zum derzeit
geplanten Bauvorhaben befindet und die vorkommenden Mausebussarde an
menschliche Stérung gewdhnt sein durften, kommt es nicht zu wesentlichen Stérungen.
Um das Risiko einer Stérung des Brutgeschéaftes bei zuklnftigen Bauvorhaben zu
minimieren, sollten die fur die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung nétigen Pflanzungen als
Gehdlz entlang des sldlichen Randes des Baufeldes erfolgen, um den Horstbaum vom
Baufeld abzuschirmen.

AusgleichsmaRnahmen werden nach derzeitigem Stand nicht notwendig.

Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben ist das Eintreten der
Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG nicht zu erwarten.
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14 Fledermause

14.1 Methodik

Aktive Zur Erfassung der Fledermausfauna wurden drei aktive Kartierungen mit dem Batlogger

Kartierungen

Passive
Kartierungen

Unterscheid-
barkeit der Rufe

Sozialrufe
Wochenstuben

Balzquartiere

/

Typ M der Firma Elekon AG (Dauer jeweils 1,5 h) durchgefiihrt.

Erganzend zu den Rufaufnahmen erfolgten Sichtbeobachtungen des Flugbildes und der
Art der Raumnutzung (Jagdgebiet, Flugrouten) sowie der GroRe der gesichteten Tiere
mit Hilfe eines Nachtsichtgerats.

Erganzend zu den Detektorbegehungen wurde an drei Termin an potenziellen
Konfliktpunkten Horchboxen verwendet (vgl. nachfolgende Abbildung). Dabei kamen
Gerate der Firma Elekon des Typs Batlogger A zum Einsatz, welche Fledermausrufe von
10-150 kHz aufnehmen kénnen. Die Rufe wurden auf einer Mikro SD-Karte gespeichert
und anschieRend wie die Aufnahmen des Batlogger M (s. oben) am Computer mit dem
Programm ,BatExplorer 2.1 ausgewertet.

Die Erfassung mittels Horchboxen erméglicht die Ermittlung der Aktivitatsdichten Uber die
gesamte Nacht. Uberdies hinaus kénnen bei langen Sequenzen sog. ,feeding buzzes*
(schneller werdende Rufsequenzen, die auf einen Beutefang hinweisen), mehrere
gleichzeitig rufende Individuen oder sogar charakteristische Sozialrufe (Display-Rufe),
welche Hinweise auf in der Nahe liegende Paarungsquartiere geben, aufgenommen
werden.

Anzumerken ist, dass die Horchboxen nur in einem begrenzten Umfeld Fledermausrufe
erfassen konnen. Leisere Arten wie die Gattungen Myotis oder Plecotus werden daher
oftmals nicht in vollem Umfang dargestellt.

Aufgenommene Rufe wurden mit dem Programm BatExplorer2.1 der Firma Elekon
(Darstellung Sonogramm: FFT 1024, Overlap 80 %, Blackmann Fenster) ausgewertet.

Bei Arten mit quasi-konstant-frequenten (qcf-) Anteilen in den Rufen ist eine sichere
Artbestimmung im Gelande grundsatzlich méglich. Dazu gehdren die Arten Kleiner und
Grolder Abendsegler (Nyctalus leisleri und Nyctalus noctula), die Breitfligelfledermaus
(Eptesicus serotinus) sowie die beiden Schwesternarten Zwerg- und Mickenfledermaus
(Pipistrellus pipistrellus und Pipistrellus pygmaeus). Eine Unterscheidung zwischen der
Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) bzw. Weillrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii)
ist anhand der Ortungslaute nicht sicher méglich.

Die Gattungen Myotis und Plecotus stof3en Gberwiegend frequenzmodulierte (fm-) Laute
aus und sind dadurch innerhalb ihrer Gattung ebenfalls nicht eindeutig anhand der
aufgenommenen Rufe unterscheidbar (Skiba 2003).

Des Weiteren ist eine Unterscheidung zwischen der Kleinen und Grof3en Bartfledermaus
(Myotis mystacinus / brandtii) und der beiden Langohrfledermause (Plecotus auritus /
austriacus) nicht méglich.

Eine weitere Schwierigkeit stellen je nach Gelandeformation auch sehr leise rufende
Arten wie z. B. die Bechsteinfledermaus (Suchrufe im hindernisreichen Flug nur auf ca.
5-10 m Distanz hérbar) dar (Skiba 2009).

Bei der passiven Kartierung konnten Sozialrufe von Zwergfledermausen und Sozialrufe
der Weilrandfledermaus nachgewiesen werden. Hinweise auf ein Wochenstubenquartier
der beiden Arten im Plangebiet ergaben sich aber keine.

Wahrend der artenschutzrechtlichen Untersuchungen konnten im Untersuchungsgebiet
keine balzenden oder schwarmenden Individuen mit dem Batlogger aufgenommen oder
beobachtet werden. Die Balz der meisten Arten findet im Herbst statt, daher kénnen
Aussagen Uber Balz und Balzgauartiere erst nach den hebstlichen Erfassungen getroffen
werden.
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Quartier-
kontrolle

Netzfang

Auswertung

14.2

Bestand
Lebensraum
und
Individuen

FFH-Gebiet

Die Geholze wurden auf Fledermausspuren untersucht. Im Eingriffsbereich befinden sich
Uberwiegend jingere Gehdlze ohne ausgepragte Spalten, Baumhohlen oder
Astabbriiche. In dem Einzelbaum, der sich auf dem Getreideacker befindet, wurden trotz
vorhandener Spalten und Baumhdohlen keine Quartiere von Fledermausen festgestellt.

Eine spontane Nutzung einzelner Strukturen in den Gehdlzen als Einzel- oder
Zwischenquartier kann jedoch nie vollstandig ausgeschlossen werden.

i :

Abbildung 6: Plangebiet (rot) und Verortung der eingesetzten Horchboxen bei der durchgefiihrten
Horchboxenerfassung (blau). Quelle Luftbild: LUBW.

Aufwandige Netzfange die u. a. zur sicheren Artbestimmung, Geschlechterverteilung
oder zur Besenderung (Flugrouten- und Quartiertelemetrie) eingesetzt werden, sind fir
die Tiere mit einem enormen Stress verbunden. Auf Netzfange wurde verzichtet, da hier
kein zusatzlicher Erkenntnisgewinn zu erwarten war.

Alle erhobenen Ergebnisse der Begehungen und Recherchen werden gemeinsam
berlcksichtigt und gutachterlich verbal-argumentativ dargestellt.

Lebensraum und Bestand

Bezlglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis).

Neben den Kartierungen Untersuchungsgebiets im Jahr 2024 kann auf vorangegangene
eigene Untersuchungen aus den Jahren 2023 in der Stadt Wehr in ca. 8 km Entfernung
und der Stadt Sackingen in ca. 2 km Entfernung zurtickgegriffen werden.

Aullerdem lagen die Daten der Managementplane zu den beiden Natura 2000
Schutzgebieten ,Dinkelberg und Réttler Wald® sowie ,Murg zum Hochrhein® vor.

Fir das etwa 3 km nérdlich gelegenen FFH-Gebiets ,Dinkelberg und Roéttler Wald®
werden folgende Fledermausarten aufgefihrt:
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» Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)
» Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
» Wimperfledermaus (Myotis emarginatus)
» GrolRRes Mausohr (Myotis myotis)
» Grole Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum)

Etwa 900 m nordéstlich von des Untersuchungsgebiet ist eine Teilflache das FFH-Gebiet
»,Murg zum Hochrhein“ (8413341) ausgewiesen. Im Datenauswertebogen folgende
Fledermausarten aufgefihrt:

» Bechsteinfledermaus (Barbastella barbastellus),

» Wimperfledermaus (Myotis emarginatus)

» GroRe Mausohr (Myotis myotis) aufgefiihrt.

Brennet. -,

Wallbach

/A

Abbildung 7: Lage der beiden FFH-Gebiete (blau schraffiert) und Untersuchungsgebiet (rot) (Quelle-
LUBW)

Laut den Verbreitungskarten der LUBW sind 15 Fledermausarten im entsprechenden
TK25-Quadranten nachgewiesen worden. Drei Arten wurden im Nachbarquadranten
nachgewiesen.

Aufgrund der Beschaffenheit und der Lage des Untersuchungsgebiets sowie der
vorhandenen Daten kann die Eignung und damit die Nutzung des Untersuchungsgebiets
durch die Arten eingeschrankt werden.

Die héchste Vorkommenswahrscheinlichkeit besteht fir die in Tabelle 12 genannten
Arten GrolRes Mausohr, Wasserfledermaus, Zwergfledermaus, WeilRrandfledermaus,
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Nordfledermaus,
da diese Arten

Wimperfledermaus, = Mickenfledermaus, Braunes  Langohr,
Rauhautfledermaus, Graues Langohr und Alpenfledermaus,
habitatbedingt am ehesten vorkommen kénnen.

Durch die Auswertung der akustischen Aufnahmen konnten Rufe der folgenden Arten
bzw. Gattungen nachgewiesen werden:

o Zwerdfledermaus

o Weillrandfledermaus (Eindeutige Bestimmung anhand Sozialruf)

e Nyctaloide Arten (Kleiner und GroRer Abendsegler, Zweifarbfledermaus,
Nordfledermaus)

e Mausohren (Gattung Myotis)

Bei den Untersuchungen aus im Gemeindegebiet von Wehr im Jahr 2023 wurden Rufe
der folgenden Arten bzw. Gattungen nachgewiesen:

Zwergfledermaus (inkl. Sozialrufe)

Muckenfledermaus

Weilrand- / Rauhautfledermaus

Nyctaloide Arten (Nordfledermaus, Breitflugelfledermaus, Zweifarbfledermaus)
Abendsegler

e Myotis

Bei den Untersuchungen aus Bad Sackingen im Jahr 2023 wurden Rufe der folgenden
Arten bzw. Gattungen nachgewiesen:

Zwergdfledermaus

Muckenfledermaus

Weilrand- / Rauhautfledermaus

Nyctaloide Arten (Nordfledermaus, Breitflugelfledermaus, Zweifarbfledermaus)
Abendsegler

Gattung Myotis

Fransenfledermaus (Eindeutige Bestimmung anhand Sozialruf)

Tabelle 12: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Fledermause

V|L|E]NIAr Art RLBW RLD | FFH RL | BNatSchG
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis vorkommen,
aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kénnen.

Hohe Vorkommenswahrscheinlichkeit

0 | (X) [Myotis myotis GrolRes Mausohr 2 * I, IV s

0 | (X) [Myotis daubentoni \Wasserfledermaus 3 * v s

0 | X |Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 3 * \ s

Mittlere Vorkommenswahrscheinlichkeit

X | X | 0 | X |Pipistrellus kuhlii \WeiRrandfledermaus D * 1Y s
X |0 Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus 2 2 I, IV s
X | X | 0 ] (X) |Myotis emarginatus \Wimperfledermaus R 2 I, v ]
X|0 Myotis mystacinus Bartfledermaus 3 * 1Y s
X|0 Myotis nattereri Fransenfledermaus 2 * 1Y s
X | X | 0 ] (X)|Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 2 D v s
X | X | 0 | X |Nyctalus noctula GrolRer Abendsegler i \% 1Y s
0 Eptesicus serotinus Breitfliigelfledermaus 2 3 v s
(X)| X | 0 |} (X) |Pipistrellus pygmaeus Muckenfledermaus G * \ s
X (X) |Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus i D v s
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V| L|E]NAr Art RLBW RLD | FFH RL | BNatSchG
X|X]|o0 Plecotus auritus Braunes Langohr 3 3 v s

Geringe Vorkommenswahrscheinlichkeit
X0 Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 1 2 I, IV s
(X)| X | 0 |} (X) |[Eptesicus nilssonii Nordfledermaus 2 G v s
0 Myotis brandltii Brandtfledermaus 1 * v s
X[ X]|O0 0 |Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus i * \ s
(X)| X | 0 | 0 |Plecotus austriacus Graues Langohr 1 1 v s
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis keine
aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.

X | X ]| 0] 0 |Hypsugo savii IAlpenfledermaus nb R v s

Myotis alcathoe Nymphenfledermaus nb 1 v s
0 Rhinolophus ferrumequinum  |Grof3e Hufeisennase 1 1 I, vV s

Zwergfleder-

maus

WeiRrand-
fledermaus

Lebensraumanspriiche

Die Tiere gelten als Kulturfolger und nutzen Gebaude in strukturreichen Landschaften als
Sommerquartiere. Eine Nutzung von Baumhohlen gilt eher als selten, wird jedoch nicht
ausgeschlossen. Jagdgebiete finden sich z.B. an Gewassern, Kleingehdlzen,
Waldrandern und StraBenlaternen. Sie nutzt dabei Leitelemente wie Baumreihen oder
Gehélzbestande, um in die Jagdgebiete zu gelangen. Die Uberwinterung erfolgt in Héhlen
und Stollen bzw. Gebauden mit Mauerspalten und beginnt zeitlich ab Anfang November.
Ab Februar bis April beginnt die Abwanderung der Tiere aus den Winterhabitaten.

Bestand

Die Zwergfledermaus wurde bei der passiven Erfassung als haufigste Fledermaus
nachgewiesen. Die meisten Rufe wurden dabei sudlich des Gehdlzbestandes Uber dem
Acker aufgenommen. Aber auch nérdlich des Gehdlzbestandes am Siedlungsrand war
Aktivitat festzustellen.

Bei der passiven Erfassung wurden auch einige Sozialrufe festgestellt. Da sich innerhalb
des Untersuchungsgebietes keine Gebaude befinden, ist ein Vorkommen von Quartieren
von Zwergfledermdusen allerdings unwahrscheinlich. Quartiere kommen mit hoher
wahrscheinlichkeit in den Gebauden des angrenzenden Siedlungsbereichs vor. Diese
sind jedoch nicht von Eingriffen betroffen. Das Untersuchungsgebiet wird von der
Zwergfledermaus daher als Nahrungshabitat genutzt, wobei die Gehdlze als Leitstruktur
dienen.

Lebensraumanspriiche

Die Weillrandfledermaus gilt als Siedlungsfolger bis in Hohenlagen von 700 m 4. NN. lhre
Quartiere bezieht sie in Dach- und Mauerléchern bzw. Spalten von Gebduden. Sie
bevorzugt trocken warme Regionen und jagt ebenfalls haufig in Siedlungsnahe und
innerhalb von Siedlungsstrukturen. Dort praferiert sie gewasserreiche Bereiche, aber
auch Baumreihen sowie Stralenkorridore zur Jagd. Nachweise der Art sind erst seit Mitte
der 90er Jahre aus Deutschland bekannt. Momentan sind nur Nachweise aus
Siiddeutschland bekannt. Eine Ausbreitung der Art auch nach Norden hin ist zu
beobachten bzw. gilt jedoch als wahrscheinlich. Die Uberwinterung der ortstreuen Art
erfolgt zumeist innerhalb oder in der Nadhe der Sommerquartiere in den Gebauden oder
Felsspalten. Die Uberwinterungsperiode beginnt ab Ende September und dauert bis
Anfang Marz.
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Rauhaut-

fledermaus

Nyctaloide Rufe

GroRer
Abendsegler

Bestand

Die Weillrandfledermaus wurde bei den Erfassungen als zweithaufigste Art
nachgewiesen. Die Art war anhand von Sozialrufen eindeutig bestimmbar. Die meisten
Rufe wurden dabei sidlich des Gehdlzbestandes liber dem Acker aufgenommen.
Darunter auch enige Sozialrufe. Ein Vorkommen von Quartieren in dem Gehdlzbestand
ist sehr unwahrscheinlich, da die Weissrandfledermaus Gebaudequartiere bevorzugt.
Aufgrund der Sozialrufe ist allerdings mit Quartieren in den Gebduden in der Umgebung
des Plangebiets zu rechnen. Diese sind allerdings nicht von Eingriffen betroffen. Bei der
3. und der 5. aktiven Begehung wurden Weilrandfledermause bei der Jagd entlang des
Geholzbestandes festgestellt. Insbesondere haben 3-4 Individuen Uber einer grof3en
Pfitze auf der Brachflache 6stlich des Gehdlzbestandes gejagt. Die Auswertung der
Rufaufnahmen ergaben neben den Orientieungsrufen einige ,feeding buzzes®. Bei allen
Terminen wurden auch Sozialrufe der Weissrandfledermaus aufgenommen. Diese traten
bei der 4. Erfassung mit Horchboxen gehauft auf, was auf ein Quartier in der Umgebung
hindeutet. Die Horchbox war am nérdlichen Rand des Geholzes angebracht und damit
richtung der Gebaude ausgerichtet. Das Quartier befindet sich daher wahrsccheinlich in
einem der angrenzenden Gebaude. Die Gebaude befinden sich aulerhalb des
Plangebiets, weshalb eine Beeintrachtigung des Quartieres ausgeschlossen werden
kann. Das Plangebiet selbst wird daher als Nahrungshabitat genutzt, wobei die Gehdlze
als Leitstruktur dienen.

Lebensraumanspriiche

Sommerquartiere werden vorwiegend in Baumhohlen, Ritzen oder Spalten von alteren
Baumen bezogen. Gebauderitzen werden ebenfalls genutzt. Sie besiedelt Landschaften
mit hohem Wald- und Gewasseranteil, dabei werden Auwaldbereiche bevorzugt.
Jagdgebiete finden sich an Waldrandern, Gewasserufern und Feuchtgebieten im Wald.
Die Art tritt teilweise als wandernde Art in den Herbstmonaten auf. Jedoch sind Hinweise
auf maogliche Wochenstuben in warmebegunstigten Tieflagen bekannt. Mannchen
kénnen in Bereichen von Flussniederungen und auch in héheren Lagen angetroffen
werden. Die Uberwinterung erfolgt hauptséchlich oberirdisch in Baumhéhlen, Holzstapeln
oder Spaltenquartieren an Geb&auden und Felswanden. Die Uberwinterungsperiode
beginnt im November und dauert bis Marz. Uberwinterungen sind meist aus
Sldwesteuropa bekannt, jedoch gibt es auch Meldungen von Uberwinterungen aus
tieferen Lagen aus Baden- Wirttemberg.

Bestand

Die Orientierungsrufe von Weildrand- und Rauhautfledermaus lassen sich nicht eindeutig
unterscheiden. Daher kann ein Vorkommen der Rauhautfledermaus nicht géanzlich
ausgeschlossen werden. Allerdings wurden bei den bisherigen Begehungen lediglich
Sozialrufe der Weissrandfledermaus festgestellt. Daher ist nach aktuellem Stand nicht
mit Quartieren der Rauhautfledermaus zu rechnen.

Bei der 2. Begehung, bei der mit Horchboxen erfasst wurde, wurden vereinzelte
Nyctaloide Rufe festgestellt. Zu den nyctaloiden Rufen zahlen sowohl der Kleine als auch
der GrolRe Abendsegler (Nyctalus leisleri/noctula), die Breitfligelfledermaus (Eptesicus
serotinus), die Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) und die Nordfledermaus
(Eptesicus nilsonii). Verbreitungs- und habitatbedingt ist mit den beiden Abendsegler-
Arten zu rechnen, aber auch ein sporadisches Vorkommen der Zweifarbfledermaus
(Vespertilio murinus) ist nicht vollkommen auszuschlielen. Eine eindeutige Bestimmung
ist aufgrund fehlender Sozialrufe jedoch nicht mdglich. Da nur vereinzelte Rufe
festgestellt wurden, ist nach aktuellem Stand lediglich mit jagenden oder berfliegenden
Tieren zu rechnen.

Lebensraumanspriiche

Quartiere werden vor allem in Baumhohlen innerhalb des Waldes und von
Parklandschaften besiedelt. \Wesentlicher Bestandteil des Habitats des GrolRen
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Kleiner
Abendsegler

Zweifarb-
Fledermaus

Myotis Spec.

Abendseglers sind Gewasser. Jagdgebiet sind Waldrander, grol’e Wasserflachen und
Agrarflachen sowie beleuchtete Flachen innerhalb von Siedlungen.
Wochenstubenkolonien des groflen Abendseglers kommen jedoch vor allem in
Norddeutschland vor. Nachweise von Mannchen sind auch in den sudlichen
Bundeslandern bis zu einer Hoéhenstufe von 900 m 4. NN nachgewiesen. Die
Uberwinterung erfolgt in Baumhohlen, aber auch frostfreie Spalten von Geb&uden und
Mauern. Die  Uberwinterungsperiode bzw. der Herbstzug in  sldliche
Uberwinterungsgebiete wie Siidwestdeutschland beginnt Mitte August und dauert bis
Anfang Marz. In dieser Zeit ist vermehrt mit durchziehenden Tieren zu rechnen.

Bestand

Bei der 5. aktiven Begehung konnten ca. 3 Individuen des Groften Abendseglers lber
dem Acker im Untersuchungsgebiet und den umgebenden Ackern beobachtet werden.
Die Tiere haben in grofterer Hohe im Offenland gejagt und das Untersuchungsgebiet
regelmafig tberflogen. Anhand des Flugbildes und der Silhouette in Kombination mit den
Rufaufnahmen war die Art eindeutig bestimmbar. Die Auswertung der Rufaufnahmen hat
einige ,feeding buzzes“ ergeben, was darauf hindeutet dass die Art das
Untersuchungsgebiet als Jagdhabitat nutzt. Es ergaben sich keine Hinweise auf
Quartiere im Untersuchungsgebiet.

Lebensraumanspriiche

Quartiere werden haufig in Baumhohlen und Baumspalten innerhalb des Waldes
bezogen. Jedoch kdnnen selten auch Gebaudespalten oder Kasten in Waldnahe als
Sommer- oder Zwischenquartier genutzt werden. Als Jagdgebiete nutzt der kleine
Abendsegler eine Vielzahl an Bereichen: Waldrander und Kahlschlage, aber auch
Lebensrdume im Offenland wie Hecken, Griinland und beleuchtete Platze im
Siedlungsbereich. Quartiere und winterschlafende Tiere sind aus dem Bereich der
Rheinebene bekannt. Die Uberwinterung erfolgt in Baumhéhlen, Kasten, aber auch
Spalten von Gebauden. Die Uberwinterungsperiode beginnt Ende September und dauert
bis Anfang April. Die Art gilt zwar als wandernde Art, es sind jedoch Uberwinterungen in
tieferen Lagen in Stiddeutschland bekannt.

Lebensraumanspriiche

Deutschland stellt die westliche Verbreitungsgrenze der Art dar. Die luckig verbreitete
Zweifarbfledermaus nutzt praferiert Gebaude in landlichen Bereichen, die Bezug zu
Stillgewassern aufweisen. An den Gebduden werden meist Quartiere wie Spalten und
Ritzen oder im Gebédlk von Dachbdden angenommen. Es gibt Nachweise von
Mannchenkolonien und Einzelfunde in Baden-Wirttemberg. Nachweise von
Wochenstuben aus Baden-Wirttemberg sind bislang nicht bekannt. In Osteuropa sind
ebenfalls Funde aus Baumquartieren bekannt. Gejagt wird haufig Uiber Gewassern bzw.
in der Nahe von Gewassern. Es werden jedoch auch Offenlandbereiche (Wiesen / Acker)
oder Walder genutzt. Die Art jagt dabei tiber dem freien Luftraum. Die Uberwinterung der
kaltetoleranten Art erfolgt zumeist in Spalten von Gebauden. Seltener werden Hoéhlen,
Stollen und Keller genutzt. Sie beginnt zeitlich ab November und dauert bis Anfang April.

Die Gattung Myotis konnte bei dem passiven Begehungstermin nachgewiesen werden.
Bis auf die Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) ist eine Bestimmung auf Artniveau
bei fehlenden Sozialrufen nur eingeschrankt mdglich. Daher werden alle potenziell
vorkommenden und in den FFH-Gebietsbdgen aufgefiihrten Myotis-Arten abgepruft.

Bei den Begehungen wurden keine Rufe von Wasserflederm&usen festgestellt.
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Wimper-
fledermaus

Lebensraumanspriiche

Sie gilt als warmeliebende Art und bevorzugt grofiere Dachstihle, Scheunen und
Viehstalle als Wochenstubenquartier in tieferen Lagen bis 400 m G.NN. Sie hangt frei an
Balken oder Brettern. Eine Nutzung von Baumhohlen bzw. abstehender Borke durch
Einzeltiere wird jedoch ebenfalls in der Literatur beschrieben. Jagdbiotope sind haufig
unterholzreiche Laubwalder, Waldrander oder Bachlaufe mit Begleitgehdlz sowie
Kuhstélle, die bis zu 16 km entfernt liegen kdnnen. Die Orientiereng erfolgt entlang von
Strukturelementen wie Hecken oder Waldrénder. Die Beute wird eng an der Vegetation
im Flug erbeutet. Das nachste bekannte Vorkommen mit ca. 200 Tieren findet sich in
Hasel. Die Uberwinterung erfolgt in Héhlen, Stollen oder Felsenkellern, die sich meist in
mittleren Héhenlagen finden. Die Uberwinterungsperiode beginnt im Oktober und dauert
bis Anfang Mai.

Bestand

Im MAP ,Dinkelberg und Rottler Wald® wird die Gebietsverbreitung der
Wimperfledermaus folgendermaf3en geschildert:

2009 wurde bei einem Netzfang eine weibliche Wimperfledermaus im Wald zwischen
Ottwangen und Hiisingen gefangen (eigene Daten). Dies ist der letzte uns bekannte
Artnachweis innerhalb des FFH-Gebiets. 2003 wurde zudem ein Mdnnchen direkt an der
Gebietsgrenze nahe Oflingen vor einem potenziellen Winterquartier gefangen (aktuelle
Daten liegen nicht vor). In Hasel, au3erhalb des FFH-Gebiets, besiedelt seit vielen Jahren
eine Wochenstube der Wimperfledermaus einen Dachstuhl. Die Wimperfledermaus
konnte bei den Untersuchungen 2017 nicht direkt im FFH-Gebiet nachgewiesen werden.
Das Wochenstubenquartier in Hasel (ca. 2,5 Kilometer von der Gebiets Grenze entfernt)
besteht seit mehreren Jahren und wurde auch 2017 von mindestens 445 Weibchen
genutzt (Daten der AGF Baden-Wiirttemberg). Es liegen zahlreiche Nachweise von
Wimperfledermédusen im Umfeld des FFH-Gebiets aus den letzten 15 Jahren vor (vor
allem Umgebung des Teilgebiets Hollwanger Wald und um Oflingen sowie aus Karsau).
Durch die Telemetrie von einzelnen Tieren wurde nachgewiesen, dass Tiere aus der
Wochenstube in Hasel bis nach Minseln und Karsau fliegen, um dort in Viehstéllen und
Gehdlzbestdnden zu jagen. Der Erhaltungszustand der Population in Hasel ist als gut
einzustufen. Da das Wochenstubenquartier auerhalb des FFH-Gebiets liegt, ist der
Zustand der Population innerhalb des FFH-Gebiets mit C (durchschnittlich) zu bewerten.
Auch wenn nur zwei éltere Nachweise von Wimperfledermédusen aus dem FFH-Gebiet
vorliegen, muss aufgrund der Néhe des Wochenstubenquartiers und wegen der
Nachweise im Umfeld der einzelnen Teilgebiete sowie der festgestellten
Funktionsbeziehungen (iber das FFH-Gebiet hinweg davon ausgegangen werden, dass
die Tiere der bekannten Wochenstube das FFH-Gebiet wéhrend der Reproduktionszeit
im Umbkreis von mindestens 10 Kilometern um das Quartier regelméaf3ig als Jagdhabitat
nutzen. Vermutlich haben die Teilgebiete in tieferen Lagen dabei eine gréBere Bedeutung
als die héher gelegenen Teilgebiete nérdlich von Schopfheim. Die Teilgebiete im Westen
des Gebiets (Réttler Wald, Heuberg, Homburg/ Hagenbacher Wald sowie Obstwiesen
bei Hauingen und Inzlingen) liegen vermutlich aulBerhalb des Haupt Aktionsraums der
Wochenstubenkolonie. Es ist jedoch anzunehmen, dass diese Bereiche von Ménnchen,
solitdren Weibchen und Wochenstubentieren aullerhalb der Reproduktionszeit fiir die
Jagd aufgesucht werden. Das FFH-Gebiet besteht zu einem (berwiegenden Teil aus
Waldbestédnden, die insbesondere im Falle alterer Bestdnde sehr strukturreich sind. Da
die Wimperfledermaus in Siddbaden Zeit weise selbst relativ junge Nadelholz-
Monokulturen zur Jagd aufsucht, sind im FFH-Gebiet grundsétzlich alle bestockten
Fléachen als Jagdhabitat geeignet. Eichenbestédnde mit einem Alter von 100 Jahren oder
élter, Buchenbesténde ab 120 Jahre und Erlen- oder Eschenbe sténde ab 80 Jahre sind
auf Grund ihrer Habitatstrukturen generell als besonders hochwertig flir die
Wimperfledermaus zu bewerten. Bestdnde verschiedener Hauptbaumarten (Eiche,
Buche, Hainbuche, Ahorn, Esche, Erle, Linde und Weide) kénnen jedoch bereits ab
einem Alter von ca. 60 Jahren fiir die Wimperfledermaus giinstig sein. Jiingere Besténde
und/oder Bestdnde mit anderen Baumarten (zum Beispiel Roteiche, Nadelholz) werden
sicherlich ebenfalls in die Jagdgebiete einbezogen, jedoch wahrscheinlich deutlich
weniger hdufig. Auch strukturreiche Waldrénder und Obstwiesen und Feldgehélze in der
offenen Kulturlandschaft sind Habitate, die von der Wimperfledermaus im Allgemeinen
regelméflig zur Jagd aufgesucht werden. Die Wald-Lebensrdume des FFH-Gebiets sind
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vielfach strukturreich, zeichnen sich jedoch auch durch einen gro3en Fldachenanteil von
Jungbestédnden aus, die, fiir die Wimperfledermaus weniger attraktiv sind. Das Offenland
weist in vielen Bereichen zahlreiche Feldgehélze auf. Einige Streuobstwiesen zeichnen
sich durch éltere, strukturreiche Obstbdume aus und sind als Jagdhabitat fiir die
Wimperfledermaus gut geeignet. Teilweise wird das Offenland im FFH-Gebiet aber auch
landwirtschaftlich  intensiv.  genutzt.  Potenzielle =~ Winterquartiere  fir  die
Wimperflederméause sind mit dem Gipsstollen und der Naturhéhle bei Wehr sowie im
Teufelsloch im Hollwanger Wald im FFH-Gebiet grundsétzlich vorhanden. Eine Nutzung
als Winterquartier durch Wimperflederméuse ist jedoch nur fiir den Gipsstollen bei Wehr
belegt. Aktuelle Daten fehlen, sodass die Situation nicht abschlieBend bewertet werden
kann. Es ist anzunehmen, dass der Grol3teil der Tiere in Untertagequartieren aul3erhalb
des FFH-Gebiets iiberwintert. Mdglicherweise wird zum Beispiel auch der stillgelegte
Tunnel zwischen Fahrnau und Hasel im Winter besiedelt. Die Habitatqualitit ist
insgesamt mit der Wertstufe B (gut) zu bewerten. Da die Wimperfledermaus
insbesondere auf Transferfliigen stark auf Leitstrukturen wie Heckenreihen und
Feldgehdlze angewiesen ist, bestehen im Offenland in einigen Teilgebieten
Beeintrdchtigungen durch unterbrochene Gehdlzstrukturen und fehlende Leitstrukturen.
Nennenswerte Beeintrachtigungen sind jedoch vor allem aulRerhalb des FFH-Gebietes
zu vermuten. Die viel frequentierten Bundesstrallen B317 und B518 verlaufen zwischen
den einzelnen Teilgebieten. Es besteht die Gefahr von Kollisionen und einer
Zerschneidung der Lebensrdume. Am westlichen Rand des FFH-Gebiets verléduft
auBBerdem die Bundesautobahn A98, die sich derzeit im weiteren Ausbau befindet.
Insbesondere der Riickgang der Viehhaltung (traditionelle Stallhaltungssysteme) kénnte
neben Lichtwirkungen im Siedlungsbereich eine weitere Beeintrdchtigung fiir die
Wimperfledermaus darstellen. Insgesamt werden die Beeintrdachtigungen fiir die
Wimperfledermaus mit B (mittel) bewertet.

Ein Vorkommen der Wimperfledermaus ist nicht auszuschlieRen, der nachstgelegene
Nachweis im Rahmen der Managementerstellung erfolgte etwa 10,5 km nordéstlich des
Untersuchungsgebiets — dstlich von Wehr (vgl. Abb. 24). Aufgrund der Distanz zum
Eingriffsgebiet kann eine Beeintrachtigung des Vorkommens ausgeschlossen werden.
Sporadische Vorkommen von jagenden Tieren sind nicht auszuschlie3en.
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Abbildung 8: Lebensstitten und Einzelnachweise des MAP ,Dinkelberg und Rottler Wald“
Wimperfledermaus in der naheren Umgebung (Quelle: RP Freiburg/Frinat). Lage des
Untersuchungsgebiets (rot)
GroRes Lebensraumanspriiche
Mausohr

Die Quartiere der Wochenstubenkolonien der ortstreuen Mausohren befinden sich
Ublicherweise in warmen Dachbdden gréRerer Gebaude in Héhen von bis zu 750 m O.
NN. Die solitar lebenden Mannchen und teilweise auch einzelne Weibchen kénnen aber
auch in Baumhdhlen vorkommen. Eine Nutzung der Rindenstrukturen von Baumen ist
nicht bekannt. Die Jagdgebiete des Mausohrs liegen in Waldgebieten, aber auch
kurzrasige Griinflachen, offene Wiesenflachen und abgeerntete Acker kénnen zur Jagd
genutzt werden. Wichtig ist die Erreichbarkeit des Bodens. Es werden Leitelement wie
Hecken und lineare Verbindungen zur Orientierung, in die teilweise bis zu 25 km entfernt
liegenden Jagdgebiete genutzt. Die Uberwinterung erfolgt in der N&he zum
Wochenstubenquartier, aber auch in 100 km entfernten Felshohlen, Grotten, Stollen,
tiefen Kellern und Tunneln, vereinzelt auch in Baumhéhlen. Die Uberwinterungsperiode
beginnt im Oktober und dauert bis Marz.
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Bestand

Im MAP ,Dinkelberg und Réttler Wald® wird die Gebietsverbreitung des Grofsen Mausohrs
folgendermalen geschildert:

Im Rahmen der aktuellen Untersuchungen wurde das Grole Mausohr bei finf
Netzfdngen an unterschiedlichen Standorten nachgewiesen (Réttler Wald: 25.05., 26.05.;
N Schopfheim: 30.05., 14.06.; Obstwiesen Hauingen: 31.07.2017). Dabei konnten
Artnachweise auch fiir zwei Teilgebiete erbracht werden, in denen bisher keine
Artnachweise vorlagen: zwei Jungtiere in einer Obstwiese nérdlich Hauingen und
insgesamt fiinf adulte Tiere im Réttler Wald. Dartiber hinaus wurde je ein adultes Tier in
den beiden Teilgebieten nérdlich von Schopfheim gefangen (ein Weibchen und ein
Ménnchen). Bei den gefangenen Weibchen und Jungtieren handelt es sich mit hoher
Wahrscheinlichkeit um Tiere aus den bereits bekannten Wochenstuben in Hauingen,
Hasel, Oflingen und Herten. Im Hinblick auf die zahlreichen Nachweise von Grof3en
Mausohren aus den letzten Jahren im gesamten Gebiet ist davon auszugehen, dass das
FFH-Gebiet von den Tieren aus allen genannten Wochenstubenverbédnden regelmélig
fur die Jagd genutzt wird. Die Bestandszahlen der Wochenstubenkolonie in Hauingen
und Hasel werden seit mehreren Jahren (berwacht. Die Erfassung mittels
Lichtschranken ergab in Hauingen ca. 770 bis 880 und in Hasel ca. 980 bis 1.070 adulte
Weibchen in den Jahren 2013 bis 2017. Im Sommer 2017 wurden 883 adulte Weibchen
in Hauingen und 981 adulte Weibchen in Hasel ermittelt. In beiden Quartieren konnten
Schwankungen in den Bestandszahlen héufig im Zusammenhang  mit
Schlechtwetterperioden beobachtet werden. Das Wetter hatte offenbar auch Einfluss auf
den Reproduktionserfolg. Die Wochenstubenkolonie in Oflingen umfasste in den Jahren
2016 und 2017 gut 80 Tiere. In Herten wurden in den letzten fiinf Jahren zwischen 56
und 130 adulte Weibchen gezéhit. Allerdings handelt es sich hier aufgrund der
unibersichtlichen Hangplatzsituation um Schétzwerte. Somit waren die Bestandszahlen
in den bekannten Wochenstuben-Quartieren in den letzten Jahren mehr oder weniger
konstant. Eine Nutzung der Hbéhle bei Dossenbach als Winterquartier durch Grol3e
Mausohren ist belegt (Daten der AGF, zuletzt 2015), daher ist von einer Eignung
auszugehen. Der letzte Nachweis eines (berwinternden Grolen Mausohrs im
Gipsstollen bei Wehr stammt aus dem Jahr 2003. Seitdem wurde der Stollen aus
Sicherheitsgriinden nicht mehr begangen. Grundsétzlich sind auch die Naturhéhle bei
Wehr sowie das Teufelsloch im Hollwanger Wald als Winterquartier flir Mausohren
geeignet. Eine tatsédchliche Besiedlung durch Mausohren im Winter ist jedoch auf Grund
mangelnder Kontrollen nicht belegt. Der Tunnel zwischen Fahrnau und Hasel aul3erhalb
der Schutzgebietsgrenzen ist ebenfalls als Quartier fiir das Grol3e Mausohr geeignet.
Hier wurden 2004 zuletzt vier Individuen festgestellt. Aktuelle Daten zur Nutzung als
Fledermausquartier liegen nicht vor. Das Wochenstubenquartier in Hauingen (innerhalb
des FFH-Gebiets) wird seit langem jéhrlich von einer relativ groen
Wochenstubenkolonie besiedelt und seit vielen Jahren durch die AGF betreut.
Zugangséffnungen und klimatische Bedingungen sind gut geeignet. Gleiches gilt fiir das
Quartier in Hasel (FFH-Gebiet ,,Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra*). Allerdings
sind bei Schlechtwetterperioden regelméaliig zeitweise Abnahmen in den Bestandszahlen
festzustellen. So schwankte der Reproduktionserfolg in den letzten Jahren teilweise
deutlich. Bei den Wochenstuben in Oflingen und Herten handelt es sich um kleine
Kolonien. Grundsétzlich ist hier aber ebenfalls von geeigneten Bedingungen
auszugehen. Die Eignung der Stollen und Hbéhlen als Winterquartier kann nicht
abschlieBend bewertet werden. Eine Eignung ist grundsétzlich anzunehmen. Es ist
Jjedoch davon auszugehen, dass der groBte Teil der Mausohren in anderen
Winterquartieren Uberwintert (zum Beispiel im oberen Wiesental). Der Zustand der
Population des Grolen Mausohrs ist aufgrund der langjéhrig stabilen (aber nicht
zunehmenden) Zahlen in der individuenreichen Kolonie in Hauingen innerhalb des FFH-
Gebiets mit hervorragend — Wertstufe A — zu bewerten.
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Natura 2000-Managementplan
»Dinkelberg und Roéttler Wald*“

Wimperfledermaus (Myotis emarginatus) [1321]

1. Bestand und Erhaltungsziele

Erhaltung der FFH-Arten und Lebensstétten!'
in ihrem derzeitigen Zustand (Bestand)

=] Lebensstatte

Artnachweis®
% - Dachstuhl in Werkt in Hasel
2. Entwicklungsziele

[TT] Autwertung Lebensstitte

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) [1323]
1. Bestand und Erhaltungsziele

Erhaltung der FFH-Arten und Lebensstatten!!
in ihrem derzeitigen Zustand (Bestand)

3 auartierzentrum

=] Lebensstatte
Artnachweis®
BB Wochenstube - Baumquartier

=8 Anachweis im Jagdiebensraum

2. Entwicklungsziele

[TT] Autwertung Lebensstatte

Abbildung 9: Lebensstatten und Einzelnachweise des MAP ,,Dinkelberg und Rottler Wald“ des GroRes
Mausohrs in der ndheren Umgebung (Quelle: RP Freiburg/Frinat). Lage des Untersuchungsgebiets rot.

Im MAP ,Murg zum Hochrhein* wird die Gebietsverbreitung des Grof3en Mausohrs
folgendermaf3en geschildert:

Das Grol3e Mausohr wurde bei sechs Netzfadngen nachgewiesen — dabei konnten sowohl!
Ménnchen als auch Weibchen gefangen werden. Da es sich bei der
Wochenstubenkolonie in Hasel mit ca. 1000 Weibchen (Lichtschrankendaten 2013) um
eine sehr individuenreiche Kolonie handelt, ist vor dem Hintergrund des grol3en
Aktionsraums der Art davon auszugehen, dass sie zumindest zeitweise in allen
geeigneten Jagdhabitaten des FFH-Gebiets anzutreffen ist. Die néchstgelegene
Wochenstube des GroRen Mausohrs befindet sich in Oflingen. Als Lebensstétten wurde
flr das GroBe Mausohr das gesamte Schutzgebiet ausgewiesen, wobei zwischen Wald
und Offenland unterschieden wird. Die einzigen beiden bekannten Quartiere der Art
liegen in Hasel und Oflingen, also auBerhalb des FFH-Gebiets.
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Die bekannten Vorkommen befinden sich in ca. 3 km &stlich bzw. 3 km westlich des
Eingriffsbereichs und sind daher nicht von Eingriffen betroffen. Jagende Tiere kdnnen im
Untersuchungsgebiet vorkommen.

Miops-, Wimper- und Bechsteinfledarmau
3%— Arten und ihrer Lebensstatten im Wald (C

abgebidetan Piktogramm sind ausschlieklic
Bechsteinfledermaus: Erhaltung das bekan
FFH-Gebiets, dargestellt auf Teilkarte 4a)

Grolkas Mausohr: Erhaltung dar Populatione)
Keine karipgraphische Darstellung (das ges.

Grundlage:

Orthophoto 1:10.000 (DOP)
Automatisiertes Liegenschaftskataster (ALK)

© Landesamt fiir Geoinformation und
Landentwicklung Baden-Wiirttemberg (LGL)
(www.Igl-bw.de) Az.: 2851.9-119

Abbildung 10: Lebensstitten und Einzelnachweise des MAP ,,Murg zum Hochrhein“ des GroRes
Mausohrs in der ndheren Umgebung des Untersuchungsgebiets (gelb). Quelle: RP Freiburg.

Mopsfledermaus Lebensraumanspriche

Die inselartig verbreitete Art bezieht ihre Quartiere meist in der Nahe von Waldern,
welche als Jagdreviere genutzt werden. Die Weibchen nutzen lineare Strukturen
wohingegen Mannchen auch im offenen Gelande jagen. Im Sommer werden
Spaltenquartiere an Baumen und Gebauden genutzt. Die Wochenstubenkolonien sind
meist recht klein und finden sich zumeist hinter abplatzender Borke und nur gelegentlich
an Spaltenquartieren von Gebauden. Mannchen sind in dieser Zeit ebenfalls in kleinen
Gruppen in Spaltenquartieren von Gebauden oder Baumen zu finden. Die besonders
kalterobuste Art Gberwintert haufig in Bereichen, die vom Aufienklima beeinflusst sind.
Dazu gehoren Keller, Stollen, Tunnel aber auch Bereiche zwischen AuRenmauer und
innerer Wand oder abstehender Borke von Baumen. Die Uberwinterungen beginnen
zeitlich Ende Oktober und enden meist Anfang April. Die kalterobusten Tiere halten sich
jedoch vorwiegend in den kalteren Perioden in den Winterquartieren auf. Bis dahin
werden weitere unterirdische Quartiere, die auch teilwiese im Sommer genutzt werden,
aufgesucht. Uberwinterungsquartiere in einem Tunnel der Sauschwénzlebahn bei
Stihlingen sind bekannt.

Bestand

Im MAP ,Murg zum Hochrhein® wird die Gebietsverbreitung der Mopsfledermaus
folgendermaflen geschildert:

Bis dato war die Mopsfledermaus im Gebiet noch nicht nachgewiesen. Da sich die Art in
den letzten Jahren in Teilen Baden-Wiirttembergs jedoch auszubreiten scheint — so
wurden verschiedentlich Mé&nnchen bei Schwérstadt und im Wehratal nachgewiesen —
war ein Vorkommen im Gebiet nicht auszuschlieBen. In der Nacht vom 15. auf den
16.06.2013 konnten an zwei Standorten (im Bereich der Gebietsgrenze) Rufe der
Mopsfledermaus aufgezeichnet werden. Weitere akustische Nachweise gelangen dann
2014 an sechs Standorten im Mugtal zwischen Murg und Wickartsmiihle sowie an einem
Standort im Teilgebiet nordéstlich von Obersédckingen (06.06., 27.06. und 31.07.2014).
Mittels Netzféngen konnten im Murgtal an zwei Orten zudem drei Mé&nnchen
nachgewiesen werden. Die vorliegenden Daten weisen darauf hin, dass die
Mopsfledermaus im FFH-Gebiet zumindest zum Hochrhein hin flachendeckend in
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14.3

Baubedingte
Auswirkungen

geeigneten Lebensrdumen verbreitet ist. Allerdings handelt es sich nach derzeitigem
Kenntnisstand um ein reines Mdnnchen-Vorkommen. Der Status der Art am Hochrhein
ist insgesamt unsicher, da ein solch stetiges Vorkommen von Méannchen weitab der
bekannten Wochenstuben untypisch erscheint — méglicherweise befindet sich hier im
Umfeld doch eine bislang unbekannte Wochenstube. Auf Basis des aktuellen
Kenntnisstands ist davon auszugehen, dass sich die Sommerlebensrdume der Art am
Hochrhein bevorzugt in tieferen Lagen befinden. Daher werden im vorliegenden Fall die
Teilgebiete bei Wallbach, Egghalden, bei Oberséckingen und das Murgtal zwischen Murg
und Hottingen als Lebensstétte abgegrenzt (Erfassungseinheiten Wald und Offenland).
Vor dem Hintergrund des nach wie vor geringen Kenntnisstands zur Art im Naturraum
und zu den Anspriichen von Mé&nnchen-Vorkommen im Allgemeinen sowie aufgrund der
Vermutung, dass sich die Art im Siddschwarzwald derzeit ausbreitet, ist nicht
auszuschlieBen, dass die Mopsfledermaus beispielsweise auch in h6heren Lagen des
FFH-Gebiets auftritt oder zuklinftig auftreten wird.

Die bekannten Vorkommen befinden sich in ca. 3 km 6stlich des Eingriffsbereichs und
sind daher nicht von Eingriffen betroffen. Jagende Tiere kénnen im Untersuchungsgebiet
vorkommen.

Mops-, Wimper- und Bechsteinfledermaus:
3{«— Arten und ihrer Lebansstatten im Wald (C
abgebildeten Fikiogramm sind ausschlieRlic!

Bechsteinfledermaus: Erhaltung des bekan:
FFH-Gebiets, dargestelt auf Teilkarte 4a)

‘Grolies Mausohr: Erhaltung der Populatione
Keine kartographische Darstellung (das ges.

R AR

RRRRIRINRATY
SRR
SHRAR

Grundlage:

Orthophoto 1:10.000 (DOP)
Automatisiertes Liegenschaftskataster (ALK)

© Landesamt fiir Geoinformation und

Landentwicklung Baden-Wiirttemberg (LGL)
(www.Igl-bw.de) Az.: 2851.9-1/19

Abbildung 11: Lebensstitten und Einzelnachweise des MAP ,Murg zum Hochrhein“ der
Mopsfledermaus in der ndheren Umgebung (Quelle: RP Freiburg). Lage des Untersuchungsgebiets rot.

Auswirkungen

Baubedingt kdnnen kurzfristig Stérungen aufgrund der Bauarbeiten stattfinden. Daher sind
aufgrund der Lichtempfindlichkeit mancher Arten - vor allem der nachgewiesenen Myotis-
Arten - die Arbeiten nur tagsiber durchzuflhren und nachtliche Ausleuchtungen missen
unterlassen werden.

Nach aktuellem Stand finden sich keine Quartiere in den Gehdlzen im
Untersuchungsgebiet. Dennoch kdénnen vereinzelte Zwischenquartiere nie ganz
ausgeschlossen werden.

Durch baubedingte Rodungen kénnen daher potenzielle Zwischenquartiere, aber auch
Bestandteile der als Leitstruktur genutzten Geholzreihe verloren gehen.
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Betriebs- Betriebsbedingt kann es zu Stérungen der Tiere wahrend der nachtlichen Aktivitaten durch
bedingte Beleuchtungen der Gebaude und Verkehrswege kommen. Daher werden Vermeidungs-

Auswirkungen

Anlagebedingte
Auswirkungen

14.4

Vermeidung
und
Minimierung

14.5

Ausgleichs-
mafnahmen

14.6

§44 (1)1
Totungsverbot

und Minimierungsmafinahmen notwendig, um die Beeintrachtigung jagender Fledermause
zu vermeiden.

Anlagebedingt kommt es zur dauerhaften Rodung und zur Uberbauung eines Teils des
Gehdlzbestandes im nordlichen Bereich des Plangebietes. Sofern groRere Baume von den
Rodungen betroffen sind, gehen Leitstrukiuren und eventuell vorkommende
Zwischenquartiere dauerhaft verloren. Da durch die BaumalRnahmen nur ein Teil der
nordlich an die Ackerflachen angrenzenden Gehdlzbestande entfernt wird, bleiben gréRere
Flachen bestockt, so dass auch weiterhin die Funktion als Leitelement erhalten bleibt. Der
Verlust von einzelnen Zwischenquartieren kann problemlos von der Umgebung
kompensiert werden da genligend geeignete Gehdlze in der Umgebung vorhanden sind.

Vermeidungs- und MinimierungsmaRBnahmen

Zur Vermeidung sind daher folgende MaRnahmen einzuhalten:

» Die Rodung der Gehdlze muissen innerhalb der Wintermonate, auf3erhalb der
Aktivitatszeit der Fledermause, stattfinden (von Anfang Dezember bis Ende
Februar).

» Grundsatzlich sind die Bauarbeiten nur tagsuber auszufiihren, da sich die
Fledermause dann in der Ruhephase befinden und somit Flugkorridore wahrend
der Jagdphase nicht beeintrachtigt werden. Nachtliche Ausleuchtungen der
Baustelle sind zu unterlassen.

» Beleuchtungen der geplanten Gebaude sowie Veranderungen der
Beleuchtungssituation entlang der Wege und Strallen sollten sich in Relation
zum lIst-Zustand nicht maflgeblich verandern. Beleuchtungen in Richtung der
Geholze sind zu unterlassen

» Sind n3chtliche Beleuchtungen nicht zu vermeiden, muss eine
fledermausfreundliche Beleuchtung angebracht werden (Anbringung der
Beleuchtung nur dort wo unbedingt notwendig; Verwendung von
.Fledermausleuchten® mit Lichtspektrum um 590 nm, ohne UV-Anteil,
Verwendung fledermausfreundlicher Stral3enlaternen; Anpassung eventueller
Ausgleichskasten fir Fledermduse an die bestehende Lichtbelastung).

(Vorgezogene) AusgleichsmalRnahmen

Da derzeit keine Eingriffe in entscheidungsrelevante Quartiere erkennbar sind, missen
keine Fledermauskasten aufgehangt werden.

Da durch die BaumaRnahmen nur ein Teil der nérdlich an die Ackerflachen angrenzenden
Gehdlzbestande entfernt wird, bleiben groRere Flachen bestockt, so dass auch weiterhin
die Funktion als Leitelement erhalten bleibt.

Priifung der Verbotstatbestiande

,ES ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen,
sie zu fangen, zu verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu
entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstbéren.

Die Rodungsarbeiten durfen nur im Zeitraum von Anfang Dezember bis Ende Februar
durchgefiihrt werden. Sofern die Rodungsarbeiten im oben genannten Zeitraum
durchgefiihrt werden, wird das Tétungsverbot nicht verletzt.

Das Tétungsverbot nach § 44 (1) 1 BNatSchG wird nicht verletzt.
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§44 (1) 2
Storungsverbot

§44(1)3
Schadigungs-
verbot

14.7

,ES ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschlitzten Arten und der européischen
Vogelarten wéhrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich
durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.”

Die MalRnahmen zur Vermeidung des Totungsverbots wirken ebenfalls zur Vermeidung
des Stdrungsverbots. Weiterhin dirfen die Tiere nicht durch Dauerbeleuchtungen am
neuen geplanten Gebaude in ihrer Jagdtatigkeit und bei Transferflligen gestort werden.

Das Storungsverbot nach § 44 (1) 2 BNatSchG wird nicht verletzt

.ES ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der
besonders geschiitzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschéadigen oder zu
zerstéren.”

Nach aktuellem Stand sind héchstens vereinzelte Zwischenquartiere von Fledermausen
von Eingriffen betroffen. Der Verlust von Zwischenquartieren kann allerdings problemlos
von der Umgebung kompensiert werden.

Da durch die BaumaRnahmen nur ein Teil der nérdlich an die Ackerflachen angrenzenden
Gehdlzbestande entfernt wird, bleiben gréRere Flachen bestockt, so dass auch weiterhin
die Funktion als Leitelement erhalten bleibt.

Das Schadigungsverbot nach § 44 (1) 3 BNatSchG wird nicht verletzt.

Artenschutzrechtliche Zusammenfassung

Das Plangebiet weist mit Geholzen und Offenland geeignete Strukturen fir Fledermause
auf. Die Gehdlze weisen wenig Potential fur Quartiere auf und bei den bisherigen
Begehungen ergeben sich keine Hinweise auf Quartiere von Fledermausen. Das
Plangebiet wird daher vor allem als Jagdhabitat genutzt, wobei die Gehdlze als
Leitstruktur dienen.

Durch die Auswertung der akustischen Aufnahmen konnten Rufe der folgenden Arten
bzw. Gattungen nachgewiesen werden:

e Zwergfledermaus
e Weillrandfledermaus
e GrolRer Abendsegler

o Nyctaloide Arten (Kleiner und GrolRer Abendsegler, Zweifarbfledermaus,
Nordfledermaus)

e Mausohren (Gattung Myotis)

Im Rahmen der Untersuchungen konnte vor allem Jagdaktivitat von Zwergfledermausen,
Weilrandfledermausen und Grofier Abendsegler festgestellt werden. Nyctaloide Arten
und Myotis Arten haben das Plangebiet nur sporadisch genutzt. Hinweise auf Quartiere
der erfassten Arten ergaben sich keine. Ein Vorkommen von vereinzelten
Zwischenquartieren ist allerdings nicht ganz auszuschlief3en.

Zur Vermeidung sind daher folgende MaRnahmen einzuhalten:

» Die Rodung der Geholze miussen innerhalb der Wintermonate, auRerhalb der
Aktivitatszeit der Fledermduse, stattfinden (von Anfang Dezember bis Ende
Februar).

» Grundsatzlich sind die Bauarbeiten nur tagsiber auszufiihren, da sich die
Fledermause dann in der Ruhephase befinden und somit Flugkorridore wahrend
der Jagdphase nicht beeintrachtigt werden. Nachtliche Ausleuchtungen der
Baustelle sind zu unterlassen.

» Beleuchtungen der geplanten Gebaude sowie Veranderungen der Beleuch-
tungssituation entlang der Wege und StraRen sollten sich in Relation zum Ist-
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15

Methodik

Bestand
Lebensraum und
Individuen

Zustand nicht maRgeblich verandern. Beleuchtungen in Richtung der Gehdlze
sind zu unterlassen

» Sind n3chtliche Beleuchtungen nicht zu vermeiden, muss eine
fledermausfreundliche Beleuchtung angebracht werden (Anbringung der
Beleuchtung nur dort wo unbedingt notwendig; Verwendung von
.Fledermausleuchten® mit Lichtspektrum um 590 nm, ohne UV-Anteil,
Verwendung fledermausfreundlicher Stra3enlaternen; Anpassung eventueller
Ausgleichskasten fur Fledermause an die bestehende Lichtbelastung).

Da durch die BaumaRnahmen nur ein Teil der nérdlich an die Ackerflachen angrenzenden
Gehdlzbestande entfernt wird, bleiben groRere Flachen bestockt, so dass auch weiterhin
die Funktion als Leitelement erhalten bleibt.

Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben ist das Eintreten der
Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG nicht zu erwarten.

Saugetiere (auBer Fledermause)

Bezlglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden
Verbreitungs-Daten der 6ffentlich zuganglichen Internetseiten (siehe Literaturliste) und
weitere Quellen (z.B. vorhandene Gutachten zu Projekten in rdumlicher Nahe,
Fachplanungen, Naturschutzgro3projekten, fertige Managementplane etc.) genutzt.

Ausgewertet werden konnten auch die Daten den FFH-Gebieten ,8413341 Murg zum
Hochrhein® und ,8312311 Dinkelberg und Réttler Wald®.

Das Vorkommen von Haselmausen wurde mithilfe von Haselmaustubes untersucht.
Dabei handelt es sich um kinstliche Nisthilfen, die von den Haselmausen zum Nestbau
genutzt werden. Insgesamt wurden 10 Haselmaustubes entlang der Gehdlzstrukturen
aufgehangt und an 6 Terminen zwischen Marz und Oktober auf Haselmause und
Halsmausnester kontrolliert.

Verbreitungsbedingt kénnen die Arten Biber, Wildkatze, Haselmaus und Wolf im
Untersuchungsgebiet vorkommen.

Der Biber bendtigt groere Gewasser als Habitat. Da im Untersuchungsgebiet keine
Gewasser vorhanden sind, kann ein Vorkommen ausgeschlossen werden.

Die Wildkatze bevorzugt Gebiete mit weitlaufigen, moglichst ungestorten Waldgebieten.
Da das Untersuchungsgebiet durch Acker und Siedlungsbereiche gepragt ist, kann ein
Vorkommen der Art ausgeschlossen werden.

Struktureiche Gehdlze und Walder mit reichlich Unterholz und ausreichend Nahrung
bilden das bevorzugte Habitat der Haselmaus. Die Geholze im Untersuchungsgebiet und
daran angrenzend bieten entsprechende Habitatbedingungen und kénnten daher von der
Art genutzt werden. Bei den Untersuchungen im Jahr 2024 wurden keine Individuen oder
Nester von Haselmausen festgestellt. Ein Vorkommen der Art kann daher
ausgeschlossen werden.

Der nachstgelegene Nachweis eines Wolfs stammt aus dem Jahr 2022 bei Schopfheim.
Aktuell gibt es keine Nachweise von Wdlfen in der Umgebung des Untersuchungsgebiets.
Das Gebiet ist aulRerdem stark von menschlicher Stérung gepragt und bietet nur wenig
Gehdlze als Deckung. Es wird daher vermutlich von Wolfen eher gemieden. Ein
Vorkommen der Art kann daher ausgeschlossen werden.

Nach aktuellem Stand ergeben sich keine Beeintrachtigungen fir die Artgruppe
Saugetiere, daher ist eine vertiefende Betrachtung nicht notwendig.
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Tabelle 13: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Sauger (auBer Fledermause)

V|IL|E]NAr Art RLBW RLD | FFHRL | BNatSchG

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis vorkommen,
aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kénnen.

0 Castor fiber Biber 2 \ I, Iv S
0 Felis silvestris \Wildkatze 0 3 v s
Muscardinus avellanarius Haselmaus G \ v s

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis keine
aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.

X|0 Canis lupus \Wolf 0 3 I, v s

Lynx lynx Luchs 0 1 I, IvV s

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kénnen.

0 ‘ ‘ I ‘Cricetus cricetus Feldhamster ‘ 1 ‘ 1 ‘ \Y ‘ ]
16 Pflanzen
Methodik Bezuglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei

wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten
Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Ebenfalls wurden
Verbreitungs-Daten der 6ffentlich zuganglichen Internetseiten (siehe Literaturliste) und
weitere Quellen (z.B. vorhandene Gutachten zu Projekten in rdumlicher Nahe,
Fachplanungen, Naturschutzgrof3projekten, fertige Managementplane etc.) genutzt.

Ausgewertet werden konnten auch die Daten den FFH-Gebieten ,8413341 Murg zum
Hochrhein“ und ,8312311 Dinkelberg und Roéttler Wald*.

Bestand Verbreitungsbedingt koénnen Griines Koboldmoos, Griines Besenmoos, Echte
Lebensraum und Lungenflechte, Rogers Goldhaarmoos, Europaischer Dunnfarn, Zarter Gauchheil und
Individuen Europaischer Frauenschuh im Untersuchungsgebiet vorkommen.

Das Grine Koboldmoos bevorzugt luftfeuchte, schattige Walder, z.B. in
Schluchtbereichen, Nordhdngen und an Bachrdndern. Es benétigt aulerdem
Nadelhdlzer als Wuchsstandort. Vorkommen des Griinen Koboldmoos sind im FFH-
Managementplan des FFH-Gebiets und ,Dinkelberg und Réttler Wald“ aufgefihrt. Die
nachstgelegenen Vorkommen befinden sich allerdings ca. 4 km nérdlich des
Untersuchungsgebiets und sind daher nicht von den MalRhahmen betroffen. Da es im
Untersuchungsgebiet keine Walder und keine Nadelhdlzer gibt, kann ein Vorkommen der
Art ausgeschlossen werden.

Das Griine Besenmoos wéchst in alten Waldbestanden mit Laubbdumen mit hoher Luft-
und Bodenfeuchte. Vorkommen das Grinen Besenmoos sind in den Managementplanen
der FFH-Gebiete ,Murg Zum Hochrhein“ und ,Dinkelberg und Réttler Wald“ aufgefiihrt.
Die nachsten Vorkommen finden sich allerdings ca. 3 km &stlich, bzw. 3 km nérdlich des
Untersuchungsgebiets und sind daher nicht von den Malnahmen betroffen. Da im
Untersuchungsgebiet keine Waldbestdnde vorhanden sind, kann ein Vorkommen
ausgeschlossen werden.

Die Echte Lungenflechte wéachst in  Schluchtwéldern, bachbegleitenden
Eschenbestdnden und Hangschutt-Edellaubholz-Waldern vor allem an Esche und
Bergahorn. Entsprechende Habitate sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden,
daher kann ein Vorkommen ausgeschlossen werden.

Rogers Goldhaarmoos wachst sowohl auf freistehenden Gehdlzen als auch im
Waldrandbereich, wobei es Laubbdume bevorzugt. Da das Gebiet durch die
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angrenzende industrielle Nutzung stark schadstoffbelastet sein dirfte, ist ein Vorkommen
der Art eher unwahrscheinlich, kann aber nicht ganz ausgeschlossen werden.
Vorkommen von Rogers Goldhaarmoos sind im Teilgebiet des FFH-Gebiets ,Murg zum
Hochrhein“ 6stlich von Wallbach bekannt. Die von Eingriffen betroffenen Gehdolze sollten
vor Beginn der Rodungen daher auf Rogers Goldhaarmoos kontrolliert werden.

Europaischer Dinnfarn ist auf silikatische Felsen und Blockhalden spezialisiert. Da im
Untersuchungsgebiet keine Felsen oder Blockhalden vorkommen, kann ein Vorkommen
der Art ausgeschlossen werden.

Der Zarte Gauchheil wachst an Ackern, Getreidefeldern und Brachen in der Néhe von
Gewassern und Feuchtgebieten. Da sich im Untersuchungsgebiet und daran angrenzend
Getreidefelder befinden, sind potenziell nutzbare Habitate vorhanden. Der Zarte
Gauchheil bevorzugt allerdings Gebiete mit hoher Luftfeuchtigkeit, was im
Untersuchungsgebiet nicht gegeben ist. Daher ist ein Vorkommen der Art eher
unwahrscheinlich. Bei den Untersuchungen im Jahr 2024 wurde die Art nicht festgestellt.

Der Europaische Frauenschuh besiedelt vorwiegend lichte Walder und Gebische
trockenwarmer Standorte auf kalkhaltigen, basenreichen Lehm- und Tonbdden.
Entsprechende Habitate sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. Ein Vorkommen
der Art kann daher ausgeschlossen werden.

Eine Beeintrachtigung der Artgruppe Pflanzen kann nach aktuellem Stand
ausgeschlossen werden. Eine vertiefende Betrachtung ist daher nicht notwendig.

Tabelle 14: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Pflanzen

V|L|E]NIAr Art RLBW RLD | FFHRL | BNatSchG
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
vorkommen, aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kénnen.
Hohe Vorkommenswahrscheinlichkeit

0 Buxbaumia viridis Griines Koboldmoos 2 \% Il

0 Dicranum viride Griines Besenmoos \Y \% Il

Hamatocaulis vernicosus Firnisglanzendes Sichelmoos 2 2 Il
xX)| 0 Lobaria pulmonaria Echte Lungenflechte 2 1 s

X|0 Orthotrichum rogeri Rogers Goldhaarmoos R * Il
xX)| 0 Trichomanes speciosum Europaischer Dinnfarn * * I, IvV s

Mittlere Vorkommenswahrscheinlichkeit
0 ‘ ‘ I ‘Botrychium matricariifolium }Astige Mondraute ‘ 2 ‘ 2 ‘ ‘ s
Geringe Vorkommenswahrscheinlichkeit
X|X]|o0 0 |Anagallis tenella Zarter Gauchheil 1 2 s
0 Bromus grossus Dicke Trespe 2 2 I, v s
xX)| 0 Cypripedium calceolus Europaischer Frauenschuh 3 3 I, v s
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis keine
aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.

0 Lindernia procumbens Liegendes Biichsenkraut 2 2 \Y s
0 Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut 2 2 I, IvV s
0 Marsilea quadrifolia Kleefarn 1 1 I, v s
0 Nuphar pumila Kleine Teichrose 2 1 S
0 Scorzonera austriaca Osterreichische Schwarzwurzel 1 1 s
0 Vitis vinifera subsp. sylvestris \Wilde Weinrebe 1 2 s
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V| L|E]NIAr Art RLBW RLD | FFHRL | BNatSchG
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Loérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kénnen.

0 WApium repens Kriechender Sellerie 1 2 I, IV s
0 Botrychium simplex Einfacher Rautenfarn 0 1 I, IV s
0 Gladiolus palustris Sumpf-Siegwurz 1 2 I, IV s
0 Iris variegata Bunte Schwertlilie R 1 s
0 Juncus stygius Moor-Binse nb 1 S
0 \Jurinea cyanoides Silberscharte 1 2 I, vV S
0 Myosotis rehsteineri Bodensee-Vergissmeinnicht 1 1 I, IV s
0 Najas flexilis Biegsames Nixenkraut 1 0 \% 5
0 Pedicularis sceptrum-carolinum |Karlszepter 2 2 S
0 Saxifraga hirculus Moor-Steinbrech 0 0 I, vV S
0 Spiranthes aestivalis Sommer-Schraubenstendel 1 2 [\ S
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17.2 Offentlich zugingliche Internetquellen

BFN Internethandbuch Arten
https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie.html

BFN FFH - VP - Info
http:/ffh-vp-info.de/FFHVP/

LUBW
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/artensteckbriefe
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/meldeplattformen

Weichtiere
http://www.bw.mollusca.de/
https.//naturportal-suedwest.de/de/weichtiere/allgemeine-hinweise/

Spinnentiere
https.//arages.de/arachnologie-vernetzt/atlas-der-spinnentiere

Kafer
http://www.colkat.de/de/fhl/
https://www.kerbtier.de
http://xn--hirschkfersuche-6kb.de/index.php/ct-die-suche/ct-wohnorte-unserer-hirschkaefer
http.//coleonet.de/coleo/

Schmetterlinge
https://www.schmetterlinge-d.de/
http://www.schmetterlinge-bw.de/
https://lepiforum.org/

Wildbienen
https.//www.wildbienen.info/

Amphibien und Reptilien
http://www.herpetofauna-bw.de/arten/amphibien/
http://www.amphibien-reptilien.com/amphibien-kalender.php
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/landesweite-
artenkartierung-lak

Vogel
https://www.ogbw.de/voegel
https://www.ogbasel.ch/jahresberichte-mit-avifauna/
http.//www.fosor.de/
www.dda-web.de (Dachverband Deutscher Avifaunisten)

Flederméuse
http://www.frinat.de/index.php/de/biologie-verbreitung-und-schutz-der-fledermaeuse

Wolf
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/naturschutz/biologische-
vielfalt/artenschutz/wolf/nachweise/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ARmn8z9V4pcnbbrKobkztqf4mdA&lI=47.939
1513243838%2C8.1120408028841778&z=11

Luchsmonitoring

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/daten_fakten/Dokumente/2020_02_06_Luchsverbreitung 2018 19 _

Karte.pdf
https://www.pz-news.de/baden-wuerttemberg_artikel,-Vierter-Luchs-im-Suedwesten-heimisch-
_arid,1500808.html

Wildkatze (FVA)
https.//www.wildkatze-bw.de/zahlen-und-fakten

Biber

http://www.cscf.ch/cscf/de/home/biberfachstelle/biberbilder-und-
verbreitungskart/verbreitungskarten.htm/

Pflanzen
http.//www.blumeninschwaben.de/
http.//www.floraweb.de/
http.//www.bildatlas-moose.de/

Verbundplanungen
http://www.biotopverbund-markgraeflerland.de/
https://www.fva-bw.de/fop-meta-  navigation/fachabteilungen/wildtierinstitut/lebensraumverbund-
wildunfaelle/internationale-wiedervernetzung-am-hochrhein
http://www.fva-bw.de/forschung/wg/generalwildwegeplan.pdf
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https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie.html
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/artensteckbriefe
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/meldeplattformen
http://www.colkat.de/de/fhl/
https://www.kerbtier.de/
http://hirschkäfersuche.de/index.php/ct-die-suche/ct-wohnorte-unserer-hirschkaefer
http://coleonet.de/coleo/
https://www.schmetterlinge-d.de/
http://www.schmetterlinge-bw.de/
https://www.wildbienen.info/
http://www.herpetofauna-bw.de/arten/amphibien/
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/landesweite-
https://www.ogbw.de/voegel
https://www.ogbasel.ch/jahresberichte-mit-avifauna/
http://www.fosor.de/
http://www.frinat.de/index.php/de/biologie-verbreitung-und-schutz-der-fledermaeuse
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/naturschutz/biologische-%09vielfalt/artenschutz/wolf/nachweise/
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/naturschutz/biologische-%09vielfalt/artenschutz/wolf/nachweise/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ARmn8z9V4pcnbbrKo6kztqf4mdA&ll=47.939%091513243838%2C8.112040802884177&z=11
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ARmn8z9V4pcnbbrKo6kztqf4mdA&ll=47.939%091513243838%2C8.112040802884177&z=11
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/daten_fakten/Dokumente/2020_02_06_Luchsverbreitung_2018_19_%09Karte.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/daten_fakten/Dokumente/2020_02_06_Luchsverbreitung_2018_19_%09Karte.pdf
https://www.pz-news.de/baden-wuerttemberg_artikel,-Vierter-Luchs-im-Suedwesten-heimisch-%09_arid,1500808.html
https://www.pz-news.de/baden-wuerttemberg_artikel,-Vierter-Luchs-im-Suedwesten-heimisch-%09_arid,1500808.html
https://www.wildkatze-bw.de/zahlen-und-fakten
http://www.cscf.ch/cscf/de/home/biberfachstelle/biberbilder-und-%09verbreitungskart/verbreitungskarten.html
http://www.cscf.ch/cscf/de/home/biberfachstelle/biberbilder-und-%09verbreitungskart/verbreitungskarten.html
http://www.blumeninschwaben.de/
http://www.floraweb.de/
http://www.bildatlas-moose.de/
https://www.fva-bw.de/top-meta-
http://www.fva-bw.de/forschung/wg/generalwildwegeplan.pdf

